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Nr. 1352

13 97/150
Berichte des Regierungsrates vom 12. August 1997
und der Erziehungs- und Kulturkommission vom 18.
Februar 1998: Änderung des Schulgesetzes zur Ver-
kürzung der Schuldauer am Gymnasium bis zur Matur
auf 3 Jahre als Gegenvorschlag zur Volksinitiative “für
eine Maturität ohne Qualitätsabbau”. 1. Lesung des
Gegenvorschlages (Behandlung am 19. März 1998)

Kommissionspräsidentin Andrea Von Bidder: Ich habe
mein Eingangsreferat in die vier Abschnitte Bildungsquali-
tät, Gliederung des gymnasialen Bildungsganges, Ab-
stimmungsprozedere und Antrag der Kommission einge-
teilt.
Zur Bildungsqualität:  Bei seiner Abschiedsrede letzte
Woche vor der Bundesversammlung attestierte Bundesrat
Jean Pascale Delamuraz der Schweizer Bevölkerung eine
überdurchschnittliche Dichte an guter Bildung und Kreati-
vität. Er wünschte der Schweiz für die Zukunft noch mehr
Solidarität und ein ausgeprägteres Verantwortungsbe-
wusstsein. Darauf ist eine Gesellschaft angewiesen, die
sich in der Vielfalt der Völkergemeinschaft behaupten will.
Ich kann Ihnen versichern, dass sich sämtliche Mitglieder
der Erziehungs- und Kulturkommission (EKK) intensiv um
den Erhalt der Qualität unserer Gymnasien bemüht und
um die optimale Lösung gerungen haben, weshalb die
Beratung auch ein halbes Jahr und 6 Sitzungen bean-
sprucht haben.
Die EKK war sich einig, dass das letzte halbe Gymnasial-
jahr nicht einfach ohne Konsequenzen abgeschnitten
werden könne. Der gymnasiale Bildungsgang muss als
Ganzes der zukünftigen Elite unserer Bevölkerung jene
Kenntnisse und Einsichten vermitteln, die sie zur sach-
gerechten Bewältigung der wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Probleme von morgen braucht.
Zur Gliederung des gymnasialen Bildungsganges:  Die
EKK stellt sich einen siebenjährigen gebrochenen Bil-
dungsgang vor. “Gebrochen” bedeutet, dass zwischen der
Sekundarstufe I und dem “Obergymnasium” ein Ortswech-
sel stattfindet.  Die Einführung einer Orientierungsschule,
wie sie der Kanton Basel-Stadt kennt, stand in der EKK
nicht als Alternative zur Diskussion. Es blieb unbestritten,
dass an die fünf Jahre Primarschule die Sekundarstufe I
mit drei Leistungsniveaux anschliesst. Das Leistungs-
niveau progymnasiale Abteilung wird aufgeteilt in die er-
sten zwei Jahre mit erhöhter Leistungsanforderung und
anschliessenden zwei Jahren, in denen die zusätzlichen
Fächer im Hinblick auf die Schwerpunktfächer gemäss
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) angeboten wer-
den. Darauf folgt das Gymnasium. Die EKK beantragt
Ihnen fast einstimmig einen prüfungsfreien Übertritt.
Der Landrat beschliesst heute, wie lange das Gymnasium
dauern soll. Sollen dies 3, 4 oder doch 3 1/2 Jahre sein?
Dass die Schülerinnen und Schüler zwischen 3 oder 4
Jahren Gymnasialzeit wählen können sollen, hat kein
Kommissionsmitglied überzeugt, da es der Kommission
schwer durchführbar erschien, die fünf Maturitätsprofile je
in zwei Ausbildungszeiten anzubieten und dies theoretisch
an fünf Standorten.

Zum Abstimmungsprozedere: Ich bitte Sie heute, auf die
Vorlage einzutreten, damit die Dauer der Baselbieter
Gymnasien aufgrund dieser Vorlage festgelegt werden
kann. Sollte auch Eintreten auf den Gegenvorschlag des
Regierungsrates und eine dreijährige Dauer der Gymnasi-
alzeit beschlossen werden, findet im September 1998 eine
Volksabstimmung statt, in der der Gegenvorschlag des
Regierungsrates der Maturitätsinitiative gegenübergestellt
wird. Dann können die Stimmberechtigten den Gegenvor-
schlag oder die Maturitätsinitiative annehmen. Wird bei-
des abgelehnt, bleibt die Gymnasialdauer bei 3 1/2 Jah-
ren. 
Sollte der Landrat heute nicht auf den Gegenvorschlag
eintreten, findet keine Gesetzesberatung statt, es bleibt
bei 3 1/2 Jahren Gymnasialdauer, und es erfolgt direkt
eine Beratung der Maturitätsinitiative gemäss Entwurf des
beiliegenden Landratsbeschlusses. Dann wird die Initiati-
ve ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung unterbreitet. Es
gibt Signale, dass die Initiantinnen und Initianten die Ma-
turitätsinitiative bei einer Bestätigung des Ist-Zustandes
zurückziehen. Der Präsident des Initiativkomitees hat mir
zugesichert, “dass die Kerngruppe ... die Absicht hegt, im
Falle einer Status quo-Entscheidung des Landrates ...
dem Initiativkomitee den Rückzug der Initiative zu bean-
tragen.”
Zum Antrag der Kommission:  Die EKK beantragt dem
Landrat mit 7 zu 6 Stimmen, die seit 1991 eingereichten
Verkürzungsvorstösse zu realisieren, d. h. auf den Gegen-
vorschlag des Regierungsrates einzutreten und die Gym-
nasialzeit auf drei Jahre zu verkürzen. Damit kann für eine
Mehrheit der Kommission die Benachteiligung ausge-
räumt werden, die unsere Studentinnen und Studenten
gegenüber ihren jüngeren Kommilitonen aus der EU ge-
genwärtig in Kauf nehmen müssen.
Für eine starke Minderheit ist der Unterschied von 0,3
Jahren, welche die Studierenden aus unserem Kanton bei
Studienbeginn älter sind als die Studierenden aus dem
Kanton Basel-Stadt, zu klein, als dass mit einer Verkür-
zung der Gymnasialzeit die Qualität gefährdet werden
dürfte. Eine hohe Qualität der Gymnasien des Kantons
Basel-Landschaft ist unbestrittenermassen mit der vor 5
Jahren erfolgreich durchgeführten Gymnasialreform er-
reicht worden, in der bereits Stoff reduziert wurde.

Barbara Fünfschilling: Es ist genau 1 Tag und 7 Jahre
her, als ich die Motion für eine Verkürzung der Schulzeit
bis zur Matur einreichte. Ich hätte nicht gedacht, dass es
so lange dauern wird, bis der Landrat das Thema beraten
wird. In all diesen 7 Jahren habe ich nicht einmal an der
Richtigkeit meines Vorstosses gezweifelt, immerhin hat
der Landrat die Motion damals mehrheitlich überwiesen.
Dies tat er auch mit der Motion von Dorothee Widmer, die
eine 3jährige Dauer des Gymnasiums fordert, und mit
einem Postulat, das ein stufenübergreifendes Gesamt-
konzept verlangte. Zudem fordert eine Volksinitiative eine
Verlängerung der Gesamtschuldauer auf 13 Jahre.
All diese Vorstösse und die Vorschriften des MAR musste
der Regierungsrat in die Ausarbeitung dieser Vorlage
einbeziehen. Inzwischen erfolgte eine äusführliche Dis-
kussion über Verkürzung, Verlängerung oder Status quo.
Alle Diskussionsteilnehmer berufen sich darauf, nur das
Wohl der Kinder im Auge zu haben. Um dies zu untermau-



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 19. März 19981376

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\test\lr_1998-03-19_ptk.wpd – [10.10.01]

ern, wurden zahlreiche pädagogische und andere Gründe
angeführt. Einig sind sich eigentlich alle Landrätinnen und
Landräte, welche diese Vorstösse vor Jahren überwiesen
haben, sowie die Initiantinnen und Initianten der Initiative,
dass der heutige Zustand für Schüler- und Schülerinnen,
Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Pensenplanerinnen und -
planer usw. unbefriedigend ist. Wir wissen, dass es am
leichtesten ist, im jugendlichen Alter zu lernen und man
sich deshalb immer wieder überlegen muss, ob das der
Jugend offerierte Bildungsangebot richtig ist. Es ist wich-
tig, dass wir zu unseren Schulen, den Schülerinnen und
Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern Sorge tragen,
dass uns aber auch klar ist, dass die gymnasiale Aus-
bildung nicht losgelöst von den anderen Ausbildungen
betrachtet werden kann. Die gymnasiale Ausbildung ist
eine Ausbildungsart, die für Schülerinnen und Schüler
gedacht ist, die später an einer Hochschule studieren
wollen. 
Die FDP-Fraktion ist froh, dass der Regierungsrat ge-
schlossen hinter dieser Vorlage steht. Es handelt sich hier
also weder um eine “linke” noch um eine “rechte” Vorlage,
sondern um eine Sachvorlage, die alle etwas angeht, die
sich für eine gute gymnasiale Ausbildung einsetzen. Die
FDP-Fraktion steht grossmehrheitlich hinter der Vorlage
des Regierungsrates und dies aus folgenden Gründen:
Die FDP-Fraktion will keine Sparvorlage, aber auch im
Bildungswesen darf über den vernünftigen Einsatz der
Finanzen nachgedacht werden.  
Die FDP-Fraktion will keinen Qualitätsabbau, sondern
sorgfältig abgestimmte Stundentafeln und Lehrpläne von
Progymnasium (PG) und Gymnasium. Dies soll den Lehr-
kräften ermöglichen, ihre Schülerinnen und Schüler zur
angestrebten allgemeinen Hochschulreife zu führen. Der
Stoffdruck im PG oder im Gymnasium soll nicht einfach
erhöht werden, sondern der Stoff soll neu überdacht und
allenfalls sinnvoll neu geordnet werden, so dass eine Kon-
tinuität in der Stoffabfolge in der siebenjährigen gymnasia-
len Ausbildungszeit stattfinden kann. Die FDP-Fraktion will
einen 7jährigen gymnasialen Bildungsgang, d. h. ein 4jäh-
riges PG mit einem anschliessenden 3jährigen Gymnasi-
um. Sie ist der Meinung, dies verantworten zu können. 
Sie ist auch der Ansicht, dass eine öffentliche Schule den
Auftrag hat, einen nahtlosen Übergang an die anschlies-
sende Bildungsstätte anzubieten. Selbstverständlich soll
jede Schulabgängerin und jeder Schulabgänger ihre oder
seine Lebensplanung individuell gestalten können, es ist
aber ungerecht, vom Staat gezwungen zu werden, beina-
he 11 Monate auf die Fortsetzung der Ausbildung warten
zu müssen. Es gibt nämlich viele Maturandinnen und Ma-
turanden, die ihr Studium zielstrebig angehen wollen. Sie
wollen dies auch rechtzeitig abschliessen, damit nicht
schon alle Berufsplätze von denen besetzt sind, die eine
kürzere Schulzeit durchlaufen konnten. Gleichaltrige
Hochschulabsolventen und -absolventinnen aus anderen
Kantonen oder Ländern haben bereits Berufserfahrung,
wenn jene aus dem Kanton Basel-Landschaft gerade die
Hochschule abschliessen können. Dies führt zu einer
Bevorzugung der Erstgenannten. (Die FDP-Fraktion hat
auch gegen einen früheren Schuleintritt nichts einzuwen-
den.)
Die Verkürzung der Schulzeit ist in der Schweiz nichts
Neues, sondern entspricht einem Trend. Im angrenzenden

Kanton Basel-Stadt genügen bekanntlich auch 12 Jahre
bis zur Matur, um an der gleichen Universität studieren zu
können. Auch ein viel längerdauerndes Gymnasium würde
nicht ausreichen, ein ganzes Berufsleben von diesem
Unterricht zehren zu können. Deshalb sieht die FDP-Frak-
tion eine Verkürzung der Schulzeit bis zur Matur immer in
Zusammenhang mit der “éducation permanente”. Es ist
klar, dass eine längere Schulzeit nicht unbedingt mit einer
höheren Schulqualität identisch sein muss.
Die FDP-Fraktion visiert eine allgemeine Hochschulreife
an. Die Matur bildet keine spezifische Vorbildung auf ein
bestimmtes Studium, sondern eine grosse Allgemeinbil-
dung, die es den Maturandinnen und Maturanden ermög-
licht, mit entsprechender Begabung an der Universität zu
studieren. Sie ist überzeugt, dass der Erziehungsrat in
seiner neuen Zusammensetzung vernünftige Stundenta-
feln und Lehrpläne erlässt, die MAR-konform sind. Anläss-
lich der entsprechenden Vernehmlassung können allen-
falls notwendige Korrekturen angebracht werden.
Der FDP-Fraktion ist es auch klar, dass die Fünftagewo-
che an den Gymnasien kein Thema ist. Der Schulraum
müsste andernfalls massiv erhöht werden, was unrealisti-
sche Kostenfolgen hätte. 
Die Verkürzung bringt eine moderate Reform am PG, die
eine Homogenisierung des PG mit dem Gymnasium er-
möglicht. Dass eine Verkürzung der Gymnasialdauer eine
Konkurrenz zur anspruchsvollen Berufslehre bilde, ist
nicht richtig, da die Matur nur einen Zwischenschritt in
einer weitergehenden Berufsbildung darstellt. 
Für ein erfolgreiches Berufsleben ist es nicht bedeutend,
am Anfang einen Wissensrucksack von 17 oder 18 kg
mitzutragen, wichtig sind Lernbereitschaft und Lernfähig-
keit während des ganzen Berufslebens. Gerade die erfolg-
reichen Firmen haben dies schon lange gemerkt. Ange-
sichts der kurzen Halbwertszeit des Wissens bieten sie
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viele Weiterbil-
dungsmöglichkeiten verbunden mit praktischer Tätigkeit
an. Wir sollten uns von der antiquierten Vorstellung lösen,
nur eine lange Anfangsausbildungszeit bilde den Grund-
stein für beruflichen Erfolg. Wir sollten uns auf qualitative
Werte beschränken. Wichtig ist auch, dass der Kanton
Basel-Landschaft über ein Schulsystem verfügt, das einen
reibungslosen Übertritt an Schulen anderer Kantone und
Länder ermöglicht. Der Kanton Basel-Landschaft kann
nicht einfach eine Insel bilden. Immerhin sind unsere Kin-
der weder dümmer noch gescheiter als jene anderer Kan-
tone. Schaffen wir ein System, das unseren Kindern Mobi-
lität und Anschlussmöglichkeiten nach aussen bietet. Die
FDP-Fraktion spricht sich also für Eintreten auf die Ge-
samtvorlage und grossmehrheitlich für Eintreten auf den
Gegenvorschlag aus. Ein Fraktionsmitglied wird Rückwei-
sung des Gegenvorschlags beantragen. Für die Initiative
konnten keine Anhängerinnen oder Anhänger in der FDP-
Fraktion gefunden werden.

Elisabeth Nussbaumer: Wahrscheinlich gibt es in der
Lebensplanung eines Menschen wesentlichere Tatsachen
als die Frage, ob die gymnasiale Ausbildung ein halbes
Jahr länger oder kürzer gedauert hat. Angesichts der Tat-
sache, dass die Maturandinnen und Maturanden des Kan-
tons Basel-Landschaft zwischen 18,5 und 22,5 Jahre alt



Auszug aus dem Protokoll der Landratssitzung vom 19. März 1998 1377

N:\Lka\Wp\Lr\Ptk\test\lr_1998-03-19_ptk.wpd – [10.10.01]

sind, ist die Frage nach dem Alter der Studienabgänge-
rinnen und Studienabgänger eher eine marginale. 
Ein gutes Bildungswesen ist ein reformfreudiges und
anpassungsfähiges Bildungswesen, das sich primär auf
Inhalte besinnt und sich erst in zweiter Linie mit Strukturen
und Organisationen beschäftigt.
Die SP-Baselland darf von sich behaupten, in Bildungs-
fragen eine fortschrittliche und reformfreudige Haltung
bekundet zu haben. Es geht ihr dabei um eine ganzheitli-
che Schau der Ausbildungsdauer (Kindergarten bis zum
Tod). Ich selbst bin in den letzten Jahren Neuerungen im
Bildungswesen offen und interessiert gegenübergestan-
den, bin also keine Widerstandskämpferin gegen alles
Neue im Schulwesen. Es liegt mir fern, bei Reformvor-
schlägen primär beweisen zu müssen, was alles nicht
umsetzbar ist. Vor diesem Hintergrund möchte ich meinen
Einsatz und jenen des Grossteils der SP-Fraktion für die
Beibehaltung des Erreichten, d. h. den Status quo in be-
zug auf die Dauer der Gymnasien, erklären. Die parla-
mentarischen Vorstösse, die den Auslöser für die zur Dis-
kussion stehende Vorlage bilden, haben es möglich ge-
macht, dass wir uns intensiv, seriös und über lange Zeit
mit grundsätzlichen Gedanken bezüglich der gymnasialen
Bildung befassten. Auf den verschiedensten Ebenen wur-
de geprüft, überlegt und evaluiert. Es wurden Berichte
über die Qualität des Bestehenden erstellt, über Mängel,
Vorzüge, den Bildungsstandard unserer Maturandinnen
und Maturanden im Vergleich zu anderen usw. Es wurde
aufgezeigt, wo eine Verkürzung welche Auswirkungen
könnte und welche Folgemassnahmen zu treffen wären,
so dass ich an dieser Stelle auf deren Aufzählung verzich-
ten möchte. 
Für mich wurde folgende Schlussfolgerung nach Abwä-
gung der Güter klar:
Wir treffen den besten Entscheid, wenn wir die jetzige
Dauer unserer Gymnasien beibehalten. Eine sorgfältig
erstellte Bilanz über alle Vor- und Nachteile und alle ab-
sehbaren bzw. nichtabsehbaren Folgen auf allen Stufen
führt zu diesem Schluss. Es besteht kein Handlungsbe-
darf. Vor nicht allzu langer Zeit wurde eine gymnasialre-
form durchgeführt, die sich offensichtlich bewährt hat. Wir
befinden uns dort in einer Konsolidierungsphase, und die
bisherigen Ergebnisse sind recht erfreulich und ermuti-
gend. Es gibt keinen Grund, diese Übung jetzt abzubre-
chen und das Erreichte zu Gunsten einer ungewissen und
risikoreichen Neuerung aufs Spiel zu setzen. 
Man könnte sagen, dass die Diagnose für den “Patienten
Gymnasium” nach einer gründlichen Untersuchung lautet:
“gesund und in erfreulicher Entwicklung begriffen”. Es
besteht kein Grund, eine Notoperation oder ein Lifting
vornehmen zu müssen. Es muss auch kein überflüssiges
Fett abgesaugt werden. Der Patient kann auf eigenen
Beinen stehen, und er wird sich unter den wachsamen
und kritischen Augen aller Verwandten, zugewandten und
hoffentlich zugeneigten Beobachter und Beobachterinnen
bestens weiterentwickeln.
Für einen Grossteil der SP-Fraktion bedeutet dies einzig
den Entscheid zur Ablehnung des Gegenvorschlags und
der Änderung der entsprechenden Gesetzes- und De-
kretsparagraphen.
Die direktbetroffenen Schülerinnen und Schülern haben
klar gemacht, dass der Faktor Zeit für sie eine nicht unwe-

sentliche Rolle spielt. M. E. haben sie mit ihren Aktionen
ein erfreuliches politisches Interesse, Engagement und
Bewusstsein bewiesen. Dies zeugt genau von der sozia-
len Kompetenz, die unbestrittenermassen als eine der
Schlüsselqualifikationen von den Jugendlichen erwartet
und verlangt wird. Offensichtlich ist die Förderung und
Entwicklung dieser Kompetenz an den heutigen Gymna-
sien erfolgreich betrieben worden. Ich behaupte, dass dies
auch aufgrund der ausreichenden Zeit möglich war. Ich
bitte Sie daher erneut, den Gegenvorschlag des Regie-
rungsrates abzulehnen. Die angekündigte Rückweisung
macht aus unserer Sicht nicht viel Sinn, da eine ganzheitli-
che Schau über unser Schulwesen im Rahmen des neuen
Bildungsgesetzes sowieso erfolgen wird.

Sylvia Liechti: Den Mitgliedern der SVP/EVP-Fraktion
liegt die Bildung sehr am Herzen, denn auch sie haben
Kinder, die in die Schule gehen. Als Mitglied der EKK
freute es mich besonders, dass sich meine Fraktionskolle-
ginnen und -kollegen so intensiv mit dieser Materie aus-
einandergesetzt haben. Sie haben sich ausführlich darü-
ber informiert. Darauf ist es wohl zurückzuführen, dass die
Grundstimmung in der Fraktion nicht mehr ganz jener am
Anfang der Diskussion entspricht. 
Eine Verkürzung der Schulzeit ist nicht nur bildungspoli-
tisch gerechtfertigt, sondern auch durchführbar, und sie
liegt im Trend des In- und Auslandes. Eine verkürzte Aus-
bildung ist volkswirtschaftlich begründet, damit Jugendli-
che unseres Kantons im ähnlichen Alter mit jenen aus
dem Ausland in Konkurrenz im Erwerbsleben treten kön-
nen, was im europäischen Umfeld wichtig ist. Eine Matur
bildet für die SVP/EVP-Fraktion keinen Abschluss, son-
dern eine Etappe in der Bildung. Grundausbildung und
lebenslanges Lernen müssen in ein neues Verhältnis ge-
setzt werden. Die SVP/EVP-Fraktion hält es für ein wei-
ters wichtiges Element, dass während der ganzen Schul-
zeit, auf allen Stufen, intensiv bei Eltern und Schülerschaft
darauf aufmerksam gemacht wird, welche Möglichkeiten
grundsätzlich bestehen (Berufslehre, Berufsmatur, Han-
delsschule usw.). Es ist nicht sinnvoll, dass Schülerinnen
und Schüler die Matur ablegen sollen, obwohl sie nie ein
Studium in Angriff nehmen wollen, nur weil die Eltern an
dieser Ausbildung Interesse haben. Diese Frage darf m.
E. kein gesellschaftspolitisches Problem mehr sein. Wir
müssen die handwerklich Ausgebildeten gleich werten wie
Akademikerinnen und Akademiker. Für mich gehören nur
jene Jugendliche in ein Gymnasium, die zu ausserordentli-
chen Leistungen bereit sind. Dazu gehört auch das Arbei-
ten während der Ferien - selbstverständlich teilweise
durch die Lehrer betreut.
Positiv ist m. E., die verankerte Bedingung anzusehen,
dass nur definitiv beförderte Schülerinnen und Schüler
vom PG ins Gymnasium übetreten können. Einige Frak-
tionsmitglieder betrachten die Pause zwischen Matur und
Universitätseinstieg als sehr sinnvoll, andere halten sie für
negativ. M. E. handelt es sich hier nicht für alle Betroffe-
nen um den richtigen Zeitpunkt für eine Pause.
Klar ist für die SVP/EVP-Fraktion, dass kein Qualitäts-
abbau stattfinden darf. Für sie steht der Rahmen der Aus-
bildungsdauer von 12 Jahren im Vordergrund. Welche
Aufteilung der einzelnen Schulstufen in diesem Rahmen
erfolgt, ist für sie offen. Eine Verkürzung der Gymnasial-
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zeit ist sicher eine Lösung, ob es die richtige ist, stellt die
SVP/EVP-Fraktion in Frage. Für sie wäre auch eine Auf-
teilung in 4/4/4 Jahre denkbar. Deshalb sollte dies noch
einmal grundsätzlich überdacht werden.

Matthias Zoller: Es gibt Menschen, die dumm geboren
wurden, nicht viel dazu gelernt und inzwischen noch eini-
ges vergessen haben. Stellen Sie sich vor, diese Men-
schen hätten nur eine 3jährige Gymnasialzeit genossen.
In diesem Zusammenhang denke ich gern an die Stellung-
nahmen anlässlich der kürzlich erfolgten Wirtschaftsdebat-
te im Landrat zurück, in der immer wieder darauf hinge-
wiesen wurde, dass Bildung unser einziges Kapital, unse-
ren Rohstoff darstelle und uns wettbewerbsfähig mache.
Heute erhalte ich den Eindruck, dass dies nur leere Worte
waren. Es ist müssig, darüber zu diskutieren, dass eine
Verkürzung der Gymnasialzeit um ein halbes Jahr einen
Qualitätsabbau darstellt, da dies ganz klar ist. Dies ist
auch in Zusammenhang mit der Diskussion über die Ein-
führung der Fünftagewoche an den Gymnasien zu sehen.
Es gibt aber immer noch Leute, die einen Leistungsabbau
befürworten. Dann stellt sich die Frage, wo dies sein
könnte. Aus meiner eigenen Erfahrung an der Universität
und jener meiner Kollegen kann ich festhalten, dass wir im
Wettbewerb mit anderen Jugendlichen hinsichtlich der von
der Matur mitgebrachten Basis diesen gegenüber sicher
nicht besser dastehen. Erfolgreiche Menschen der Zukunft
weisen eine breite Allgemeinbildung auf. Das sollte mit
dem Gymnasium auch erreicht werden. 12 oder 12 1/2
Jahre haben früher offenbar gereicht, viel Wissen für das
Erwerbsleben zu erhalten. Heute sind aber viele Bereiche,
z. B. Informatik, hinzugekommen. Ich frage mich, ob das
gesteigerte Wissen in der gleichen, ja sogar in einer ver-
kürzten Schuldauer, ausreichend vermittelt werden kann.
Reduktionen der Stoffvermittlung sollten vor allem zu
Gunsten neuer Fächer erfolgen. 
Sicher sind wir relativ alt, wenn wir das Studium absolviert
haben, doch sollte m. E. eher über das Einstiegs- als über
das Abgangsalter diskutiert werden. Im europäischen
Umfeld fängt der Kanton Basel-Landschaft etwas spät mit
der Schule an. 
Dass die Matur vor Weihnachten abgeschlossen wird,
sehen die Schülerinnen und Schüler nicht als so grosses
Problem an, sonst hätten sie sich letzte Woche nicht mit
Demonstrationen gegen eine Verkürzung gewehrt. Die
Zeit bis zum Unibeginn kann sehr unterschiedlich und
sinnvoll genutzt werden (Militärdienst, Praktika usw.).
Zudem ist der Einstieg in einige Fakultäten schon im Früh-
ling möglich.
M. E. könnte höchsten über eine Verlängerung der Gym-
nasialzeit, nicht aber über eine Verkürzung diskutiert wer-
den. Letztere würde m. E. und nach Ansicht der Mehrheit
der CVP-Fraktion nur Nachteile bringen. Die Bildung sollte
nicht zu Grabe getragen, und auf schnelle Sparaktionen,
die eigentlich keine sind, sollte verzichtet werden.
Die CVP-Fraktion will daher zwar auf die Vorschläge ein-
treten, aber den regierungsrätlichen Gegenvorschlag so-
wie die Verlängerung der Gymnasialzeit ablehnen.

Ludwig Mohler: Die Vorlage hat schon im Vorfeld hohe
Wellen geworfen, habe ich doch selten zuvor eine derart
grosse Menge an Informationsmaterial von verschiedens-

ten Organisationen zugeschickt bekommen. Das grosse
Echo zeigt, dass diese Vorlage nicht einfach für gut oder
schlecht befunden werden kann. Deshalb können allen
Varianten befürwortende oder ablehnende Gründe ent-
gegengehalten werden. Die SD-Fraktion hat sich haupt-
sächlich mit dem Gegenvorschlag und dem Ist-Zustand
befasst. Unrealistisch bezeichnet sie die Forderung nach
einer 4jährigen Gymnasialdauer, und sie lehnt die Varian-
te 3+4 als unrealisierbar ab.
Für die Variante 3 Jahre spricht die Anpassung an das
schweizerische und europäische Umfeld. Zudem werden
Maturandinnen und Maturanden früher an die Universitä-
ten gelangen und den Studienabschluss rascher errei-
chen. Ob die im Kommissionsbericht aufgeführten Opti-
mierungen in unserer Region mit einer 3jährigen Gymna-
sialzeit erreicht werden, bezweifele ich persönlich, da es
wichtigere Faktoren gibt, mit denen das Umfeld optimiert
werden könnte.
Gegen ein 3jähriges Gymnasium sprechen aber auch
wichtige Gründe. Z. B. führt die Verkürzung zu keinem
grundlegenden Vorteil gegenüber der geltenden Rege-
lung, eine Reform der Sekundarstufe I müsste Folgen,
was eine umfassende Neuorganisation nach sich ziehen
würde und auch nicht kostenneutral realisiert werden
könnte. Der Lernstoff muss reduziert und mit einem
gleichzeitigen Ausbau des Angebots an Pflicht- bzw. Frei-
fächern gekoppelt werden.
Aus diesen Gründen entscheidet sich eine Mehrheit der
SD-Fraktion für den Status quo mit einer 3 1/2jährigen
Gymnasialdauer. Folgende Gründe sprechen für diese
Beibehaltung: Das System hat sich bewährt und die bishe-
rige Lösung wird von fast allen Schülerinnen und Schülern
bevorzugt. Nach dem Gymnasium bleibt eine Orientie-
rungsphase zwischen Matur und Studium, die z. B. für
Militärdienst, Sprachaufenthalte usw. genutzt werden
kann. Die Kosten der bisherigen Variante sind bekannt,
und man hat sie im Griff. Mit der Beibehaltung von 3 1/2
Jahren wird das Initiativkomitee die eine vierjährige Gym-
nasialdauer fordernde Initiative zurückziehen. Die SD-
Fraktion wird 3 1/2 Jahre Gymnasium grossmehrheitlich
unterstützen und die Initiative gemäss Kommissionsantrag
ablehnen. 

Roland Meury:  Einige Menschen stellen offenbar mit
Verunsicherung fest, dass Jugendlich im Kanton Basel-
Landschaft im Durchschnitt rund ein halbes Jahr länger
benötigen bis zum akademischen Erstabschluss als in den
USA. Wird mit England und Japan verglichen, könnte
festgestellt werden, dass die Jugend im Kanton Basel-
Landschaft verschlafen wird. Wir vergeuden offenbar zu
viel Zeit mit Spielen, Sport, Diskutieren, Nachdenken und
Hobbys. Wir müssten endlich lernen, zielstrebig zu sein,
damit wir nach der lästigen Jugendzeit so schnell wie
möglich mit dem wirklichen Leben beginnen können. Wir
müssten endlich die Konsequenzen ziehen: verkürzen,
vorverlegen, begradigen. Die Vision könnte lauten: Mit 3
Jahren in den Kindergarten, die Pubertät wird abgeschafft,
mit 15 erfolgt die Matur und mit 20 wird der erste Mana-
gerposten eingenommen, oder es folgt - wie es heute
mehrheitlich ist - die erste Stempelkarte. Aber mindestens
der Durchlauf zum akademischen Erstabschluss war gut,
effizient, reibungslos und zielstrebig. Ein so opitimierter
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“Universitätsmenschwerdungsprozess” kann sich in der
Welt sehen lassen. Man würde vom Erreichen der “Hoch-
schullimite” und nicht mehr von “Hochschulreife” reden, da
das Wort “Reife” schon etwas verpönt Behäbiges in sich
birgt, ist es doch Ausdruck langsamen Wachsens.
Ich möchte der Langsamkeit, der Selbstbestimmung, dem
Recht auf Irrtum und Korrektur einen Stellenwert beibehal-
ten. Ich bin überzeugt, dass ein übersprungenes Jahr in
der Jugend kein gewonnenes Jahr im Leben bildet. Wie
und wann sollen angehende Berufsleute - Akademikerin-
nen, Akademiker und “Normalsterbliche” - den verant-
wortungsvollen Umgang mit den anderen und mit sich
selbst lernen, wo und wann sollen sie die Bereitschaft zur
ständigen Weiterbildung - eine Option der Verkürzungs-
anhängerinnen und -anhänger - und das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten gestärkt werden, wenn nicht in der
Jugendzeit, in der Schule und in grosszügig bemessenen
Freiräumen. Lernbereitschaft, Mut zu kreativen Denkan-
sätzen, Eigeninitiative, Sozialkompetenz sind auch in der
Wirtschaft gefragt und können im Erwachsenenalter nicht
nachgeholt werden. 
Die Fraktion der Grünen beantragt, auf den Gegenvor-
schlag nicht einzutreten. Wird dem gefolgt, kann auf die
Diskussion über dessen Inhalte verzichtet werden. Es ist
ihr auch klar, dass es nicht um den Untergang unseres
Schulsystems geht, betrifft es doch lediglich wenige Mo-
nate. Warum wehrt sich die Fraktion der Grünen aber so
vehement gegen diese Verkürzung. 
Die Argumente, die für eine Verkürzung der Gymnasialzeit
auf 3 Jahre angeführt wurden, sind im wesentlichen: der
direkte Anschluss an die Universität, es muss Geld ge-
spart werden, und unsere Akademikerinnen und Akademi-
ker sehen alt aus, wenn sie ins Erwerbsleben eintreten.
Dazu ist folgendes zu sagen: Der direkte Anschluss ist gar
nicht so stark erwünscht. Geld wir weniger gespart, als
wenn eine Verkleinerung der Regierung ohne Qualitäts-
abbau beschlossen würde. Und wodurch die Berufschan-
cen eines ganz Jungen gegenüber jenen eines sehr Jun-
gen besser sein sollen, ist mir ein Rätsel. Zudem hat man
sich offenbar eine Reduktion der Maturandinnen- und
Maturandenquote erhofft. Vor einiger Zeit konnte man in
den Zeitungen viele Stellungnahmen von Gymnasiallehr-
kräften zu dieser Frage lesen. Offenbar ist diese Quote
vor allem im unteren Kantonsteil zu hoch. Ich kann nicht
verstehen, dass die entsprechenden Befürworterinnen
und Befürworter die Matur einzig als ein Eintrittsbillett an
die Universität ansehen, als eine Art Quicktest als erstes
Tor zur höheren beruflichen Glückseligkeit.
Wenn die Verkürzungsbefürworterinnen und -befürworter
meinen, dass die Quote allenfalls mit der Komprimierung
von Zeit gesenkt werden könnte, indem einige Schüle-
rinnen und Schüler auf der Strecke bleiben, so halte ich
dies für keinen guten Gedanken, und die Wirkung ist um-
stritten.
Gesamthaft stelle ich fest, dass die Baselbieter Gymnasi-
astinnen und Gymnasiasten sowie die Studentinnen und
Studenten in sämtlichen Berichten und Analysen, die ich
gelesen habe, mit gut bis sehr gut abschneiden. Es be-
steht also weder für die Quoten noch für den Zeitrahmen
Handlungsbedarf. Mindestens kann dies heute nicht be-
kräftigt werden. Das Vorgehen muss primär die Definition
der Bildungsziele und der notwendigen Qualität beinhal-

ten. Dann werden die notwendigen Mittel zur Verfügung
gestellt, d. h. Bildungsinhalte formulieren. Erst dann wird
der Zeitrahmen festgelegt. Die Forderung des Parlaments,
die ich damals mit meiner Unterschrift ebenfalls unter-
stützt habe, ist aus heutiger Sicht betrachtet falsch.
Eine Verkürzung wird mit Sicherheit nicht ohne Qualitäts-
abbau möglich sein. Wobei ich mir bewusst bin, dass sich
diese Qualität kaum definieren lässt. Leistungs- und
Schuldruck werden auf allen Schulstufen, ja längerfristig
sogar im Kindergarten, sicher zunehmen. Schon heute ist
aus den entworfenen Stundentafeln eine Verengung des
Angebotes zu ersehen. Eine Verengung des Angebotes
bedeutet für mich aber eine Reduktion der sog. Chancen-
gleichheit. Wenn das MAR aber eine relativ grosse Palette
von Möglichkeiten zur Verfügung stellt, sollte der Kanton
Basel-Landschaft dies nicht einengen. Zudem führt dies
zu einer Verengung der Freiräume, die zur Weiterentwic-
klung neuer Unterrichtsformen beitragen könnten.
Schliesslich wird damit alles auf wenige Ziele komprimiert.
Die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und zur Eigen-
initiative wird damit eher verringert.
Aus diesen Überlegungen heraus beantragt die Fraktion
der Grünen, auf den Gegenvorschlag nicht einzutreten.
Sie hat lange diskutiert, welche Stellungnahme hinsicht-
lich der Initiative abgegeben werden soll. Diese ist i. E.
eine gute Sache, allerdings kann auch auf die Initiative ein
Teil der Kritik angewandt werden, die hinsichtlich der Ver-
kürzung gilt (Folgen hinsichtlich der Qualität sind nicht
bekannt). Deshalb lehnt die Grüne Fraktion die Initiative
ab. Sollte der Gegenvorschlag aber eine Mehrheit erhal-
ten, wird sie für die Initiative stimmen, da es nicht angeht,
dass bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der
Eindruck erweckt wird, die Initiative werde gegenüber
einem knappen Entscheid für den Gegenvorschlag extrem
eindeutig abgelehnt. 
Ich bitte Sie darum, den Status quo zu unterstützen. Ich
bin der Meinung, dass eine solch wichtige Frage nicht in
die wahlpolitischen, taktischen Manöver gelangen sollte.
Zudem haben die Initiantinnen und Initianten signalisiert,
die Initiative allenfalls zurückzuziehen.
Abschliessend möchte ich festhalten, dass die Diskussion
sinnvoll war. Wir wissen jetzt, welche weiteren Schritte
nötig sind. Beispielsweise besteht über den Begriff “Quali-
tät” noch immer Unklarheit.
Es ist wirklich nicht entscheidend, ob der “Bildungsruc-
ksack” 17 oder 18kg schwer ist, entscheidend ist aber,
was in einem solchen Rucksack enthalten ist und wie fit
der Träger oder die Trägerin des Rucksackes ist.
Treten Sie bitte auf den Gegenvorschlag nicht ein.

Adrian Ballmer: Ich glaube, dass wir uns im Landrat hin-
sichtlich der Lagebeurteilung und der Ziele praktisch einig
sind. In den Wertungen und Schlussfolgerungen gehen
die Ansichten aber etwas auseinander. Ich bin für eine
Verkürzung der Regelschuldauer bis zur Maturität auf 12
Jahre und stelle mir idealer Weise eine Aufteilung in 4/4/4
Jahre vor. Die Rolle des Kindergartens muss auch noch
definiert werden. Eine 4jährige Primarschule könnte allen-
falls auch nur für spätere Gymnasiastinnen und Gymnasi-
asten gelten. Ferner sollte eine frühere Einschulung ge-
prüft und eine flexiblere Einschulung ermöglicht werden,
damit unsere Studentinnen und Studenten ihre Berufsaus-
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bildung im gleichen Alter wie ihre Kolleginnen und Kolle-
gen aus den umliegenden Ländern beenden können.
Dafür muss auch die Regelstudiendauer gestrafft werden.
Ich halte es für sinnvoll, dass man sein Studium durch ein
Nachdiplomstudium vertieft, wenn man bereits über ge-
wisse Berufserfahrung verfügt, da diese sehr hilfreich sein
kann. Die Ausbildung ist eine unserer wenigen Ressour-
cen, und ich erinnere in diesem Zusammenhang ebenfalls
an die kürzlich erfolgte Wirtschaftsdebatte. Ich bin nicht
der Meinung, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit stär-
ken, wenn wir unser Ausbildungsniveau senken. Eine
Reduktion wird nur nicht erreicht, wenn entsprechende
flankierende Massnahmen getroffen werden.
Eine Erhöhung der Gesamtschuldauer auf 13 Jahre lehne
ich ab. Deshalb lehne ich auch die Volksinitiative ab, wel-
che mit der Erhöhung der Gesamtschuldauer klar in die
verkehrte Richtung zielt. Mir fehlt auch der Glaube daran,
dass eine Verlängerung von 3 1/2 auf 4 Jahre wirklich
kostenneutral zu realisieren ist. Diese in der Initiative ent-
haltene Auflage bildet m. E. einen Pferdefuss, den die
Initianten noch bereuen könnten. 
Eine Verkürzung des Obergymnasiums auf 3 Jahre bzw.
eine Verkürzung der Gymnasialdauer auf 7 Jahre halte ich
nur für die zweitbeste Lösung. Solange der Bildungsgang
beim Gymnasium gebrochen ist, muss der Schnittstellen-
problematik zwischen PG und Gymnasium die gebühren-
de Beachtung geschenkt werden. Eine zeitliche Straffung
muss das Ausbildungsniveau nicht senken, kann dies
aber sehr wohl. Wenn die Ausbildungsqualität gesichert
werden soll, ist es nicht damit getan, die Lehrpläne dieser
Verkürzung anzupassen. Ein geeignetes Qualitätsmana-
gement mit Erfolgskontrolle ist unumgänglich (z. B. Ab-
schlusstests nach dem PG). Solange ich nicht davon über-
zeugt bin, dass dies sichergestellt ist, kann ich einer Ver-
kürzung des Obergymnasiums auf 3 Jahr nicht zustim-
men. Da dies zur Zeit nicht gewährleistet ist, halte ich den
Gegenvorschlag für nicht reif. 
Die Variante 3+4 halte ich ebenfalls für praxisuntauglich.
Der Status quo mit 3 1/2 Jahren ist auch nicht “das Gelbe
vom Ei”. Die geltende Regelung (Matur im Dezember und
Regelstudienbeginn im nächsten Oktober) würde niemand
einführen, wenn keine Vorgaben bestünden. Bei den An-
hängern dieser konservativen Lösung (im Sinne von be-
wahrend) wirkt offenbar die normative Kraft des Fakti-
schen. Mit 3 1/2 Jahren ist das Gymnasium aber ein Sai-
sonbetrieb mit all den entsprechenden Problemen für die
Beschäftigten und die organisatorische Leitung. Das Gym-
nasium hat sich damit aber schon lange arrangiert, so
dass kein akuter Handlungsbedarf besteht. 
Wenn das Hochschulstudium nicht nahtlos ans Gymnasi-
um anschliesst, so hat dies für einzelne Maturandinnen
und Maturanden auch durchaus positive Aspekte (Sprach-
aufenthalte, Praktika, Musse usw.). Wer aber sofort stu-
dieren will, kann dies nicht tun. 1992/93 wurde das Gym-
nasium reformiert. Neben der Einführung von Wahlkurs-
stufen und Semesterarbeiten wurde auch der Stoff zu
Gunsten neuer Unterrichtsformen gestrafft. Selbständiges
Lernen benötigt mehr Zeit als das “Pauken” im Frontal-
unterricht. Die Gymnasialreform wurde aber erst mit der
ersten Matur des reformierten Gymnasiums (ca. Dezem-
ber 1995) wirksam. Bisher haben das reformierte Gymna-
sium also erst 3 Jahrgänge durchlaufen. Nun soll schon

wieder alles auf den Kopf gestellt werden. Das Gymnasi-
um braucht nicht nur Veränderung, sondern auch eine
gewisse Kontinuität. Deshalb habe ich mich schon gegen
die Überweisung der entsprechenden Vorstösse gewehrt.
Die zur Zeit laufende Revision des MAR wird die Gymna-
sien mittelfristig auch betreffen.
Mein Fazit ist, dass am Status quo kurzfristig nicht gerüt-
telt werden sollte. Mittel- und längerfristig ist aber eine
Regelschuldauer von 12 Jahren anzustreben.
Ich beantrage daher, auf das Gesamtpaket einzutreten,
die Initiative abzulehnen und den Gegenvorschlag an den
Regierungsrat mit dem Auftrag zurückzuweisen, eine Ge-
samtschau anzustellen, wie eine 12jährige Gesamtschul-
dauer (ohne Kindergarten) realisiert werden könnte. Des-
halb sollte das Postulat 95/65 auch nicht abgeschrieben
werden. Im Ergebnis kommt dieses Vorgehen zum glei-
chen Resultat, wie wenn der Gegenvorschlag abgelehnt
würde. Die Gesamtfrage, das Bildungsgesetz, ist auf je-
den Fall noch hängig, deshalb sollte zurückgewiesen und
nicht abgelehnt werden.

Uwe Klein: Wir stehen vor einem schwierigen Entscheid.
Von den 4 Möglichkeiten, die Gymnasialdauer zu ändern,
kommt für mich die zukunftsorientierteste Lösung in Fra-
ge. Doch welche ist dies?
Bekanntlich wurde das MAR vor einiger Zeit den Bedürf-
nissen der Hochschulen angepasst. Ein Ziel der Revision
war, dass die Grundlagen des Gymnasiums für eine “Mitt-
lere Reife” ausreichen, der Übertritt an die Universität also
möglich wird. Auf den ausdrücklichen Wunsch der Rekto-
ren der Universitäten hin wurde die neue Gymnasialstruk-
tur allgemein gehalten, wobei Schwergewichtsbildungen
möglich sind und frei wählbar sein sollten. Bei einem
Gymnasiasten sind heute Reife und Grundwissen gefragt.
Darauf sollte aufgebaut werden. Ferner sollte ein Gymna-
siast Lerntechnik, den Umgang mit den neuen Lernme-
dien und Selbständigkeit beherrschen. Wir nehmen zur
Kenntnis, dass die Stundentafeln, welche der EKK vom
Erziehungs- und Kulturdirektor vorgestellt wurden, in ei-
nem 3jährigen Gymnasium durchaus ohne Qualitätsein-
busse realisierbar wären. Das Niveau unserer Gymnasien,
das allgemein als hoch bis sehr hoch eingestuft wird, ist
auf keinen Fall gefährdet. Flankierende Massnahmen sind
im PG bereits vorgesehen, wobei Umstrukturierungen
notwendig und vorzunehmen sind, um einen nahtlosen
Übertritt an die 3jährige Gymnasialstufe zu ermöglichen.
Ein Studium der Stundentafeln zeigt, dass keine Ver-
schlechterung der Ausbildungsqualität erfolgt, sondern
Schwergewichtsverschiebungen und Anpassungen an
neue Lerntechniken.
Das Gymnasium, das einige von uns noch kennen, gibt es
nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert. Es ergeben
sich neue Arbeitsweisen, und eine Reduktion um 4 Mona-
te mit einer Anpassung der Stundentafeln auf der Gymna-
sialstufe sollte realisierbar sein. Ein konzentriertes Arbei-
ten und weniger Ferien sollte künftigen Vertreterinnen und
Vertretern einer Elite zugemutet werden können. Ein Lehr-
ling hat beispielsweise 5 Wochen Ferien pro Jahr, arbeitet
8 Stunden pro Tag und geht 1 - 2 Tage pro Woche in die
Schule. Zudem hat er abends Aufgaben zu erledigen. 
Die Behauptung, dass eine Verkürzung der Gymnasialzeit
auf 3 Jahre eine Qualitätseinbusse ergäbe, entbehrt ei-
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gentlich jeder Grundlage. Der Kanton Basel-Landschaft
muss sich gerade in bezug auf die Bildung anpassen und
darf nicht in alten Strukturen verharren. Eine Verkürzung
der Gymnasialdauer auf 3 Jahre ist m. E. zukunftsorien-
tiert und bezogen auf das veränderte Umfeld die richtige
Lösung. Ich bitte Sie daher, dieser zuzustimmen.

Patrizia Bognar: Ich spreche mich als “Konservative”
eigentlich für den Status quo aus. Eine Minderheit der
SVP/EVP-Fraktion unterstützt aber den Antrag von Adrian
Ballmer. Die Diskussion in der EVP hat ergeben, dass ein
Gesamtkonzept fehlt (4/4/4), kam aber zum Schluss, dass
3 1/2 Jahre Gymnasialzeit gar nicht so schlecht sind. Die
Kinder lernen heute von der 1. Klasse bis zur Matur un-
ablässig. Anschliessend stellen die Jugendlichen fest,
bisher fremdbestimmt gewesen zu sein. Ich halte es daher
nicht für schlimm, in der Phase zwischen Matur und Uni-
versität etwas Neues ausprobieren zu können und sein
Leben selbst in die Hand nehmen zu müssen. Ich betrach-
te dies nicht als Nachteil, und es bedeutet für mich Le-
bensqualität. Nicht jede Maturandin oder jeder Maturand
müssen m. E. anschliessend an die Universität gehen.
Gegen die 3jährige Gymnasialzeit spricht auch, dass der
Ruf nach der Fünftagewoche am Gymnasium sehr rasch
laut werden wird. Dann wird weiter abgebaut. Ich glaube
nicht, dass dies ohne Qualitätsabbau möglich ist. Die
kreativen Fächer werden dann die ersten sein, die gestri-
chen werden.
Ich wehre mich gegen die “Schnelligkeit unserer Zeit”.
Deshalb ziehe ich einen “Bummelzug” durch die Jugend-
zeit einem “Schnellzug” vor, kann man die Umwelt da-
durch doch viel besser erfassen und begreifen. 

Sylvia Liechti: Die SVP kann im Moment mit einer 3 1/2
Jahre dauernden Gymnasialzeit leben, ist aber der Mei-
nung, dass aufgeschoben nicht aufgehoben ist und unter-
stützt daher grossmehrheitlich den Antrag von Adrian
Ballmer.

Philipp Bollinger: Aufhänger der ganzen Diskussion war
das Anliegen, einen direkten Anschluss von der Matur zur
Universität zu gewährleisten. Diese Pause bildet aber
auch eine Chance, für die Maturandinnen und Maturanden
- die ein gewisses Reifezeugnis abgelegt haben - diese 9
Monate sinnvoll zu nutzen. Schülerinnen und Schüler
haben auch deutlich aufgezeigt, dass sie dieses Problem
gar nicht als solches empfinden. Wie der Erziehungs- und
Kulturdirektor in der EKK ausführte ist die Einführung
eines schulfreien Samstags mit einer Verkürzung der
Gymnasialzeit nicht kompatibel, so dass wir uns mit einer
Verkürzung eine Möglichkeit verbauen würden, wird das
Anliegen doch sicher auf uns zukommen. Ich glaube, dass
das Alter der Studienabgängerinnen und 
-abgänger ein Problem sein kann, doch sollte dies m. E.
über die Einschulung gelöst werden, nicht aber über den
Abbau der Schuldauer, der auch zu Abstrichen bei der
Allgemeinbildung führen würde.

Roland Meury: Es klingt gut, wenn beschwört wird, dass
mit “flankierenden Massnahmen” ohne Qualitätsabbau
verkürzt werden kann. Was darunter zu verstehen ist,
muss aber konkret genannt werden. Unter diesen “flankie-

renden Massnahmen” kann z. B. verstanden werden, dass
das Bildungsangebot bereits auf PG-Stufe geschmälert
werden soll oder eine frühere Einschulung erfolgen muss.
Letzteres kann ich überhaupt nicht unterstützen. Bevor die
“flankierenden Massnahmen” nicht offengelegt werden,
kann ich einer Verkürzung nicht zustimmen.
Zum Antrag von Adrian Ballmer: Es handelt sich bei dieser
Problematik um einen permanenten Auftrag der Bildungs-
politik. Ein konkreter Auftrag des Parlamentes an den
Regierungsrat ist daher nicht nötig. Dies würde zu einem
unnötigen Druck führen, der die erforderliche Entwic-
klungszeit der MAR-Reform erschwert. Sollte sich aus den
darauf basierenden Erfahrungen Erkenntnisse ergeben,
können Landrat oder Regierungsrat wieder aktiv werden.
Wenn wir auf den Gegenvorschlag nicht eintreten, sind wir
in unseren zukünftigen Entscheidungen freier. 

Für das Protokoll:

Maritta Zimmerli-Machatsch, Protokollsekretärin

*

Adrian Ballmer: Man sollte den Grundsatzentscheid si-
cher nicht zehn Jahre hinausschieben. Uebrigens wurden
schon öfters Initiativen nicht in der vorgesehenen Zeit
behandelt. Ich gehe davon aus, dass die Initianten alles
vernünftige Leute sind, mit denen man reden kann.
Wenn wir vier Jahre PG haben, kommen zB Schüler de-
zentral aus allen möglichen Schulorten an das Gymnasi-
um Liestal. Da muss man zuerst versuchen, alle auf ein
Niveau zu bringen. Das wird eine gewisse Zeit in An-
spruch nehmen. Es gibt durchaus schon Möglichkeiten
der Qualitätssicherung, wodurch gewisse Unproduktivitä-
ten vermieden werden können.

Beatrice Geier: Ich befürchte, dass die Sache nun wieder
in eine Grundsatzdebatte ausarten wird, in welcher wieder
alles von vorne beginnt. Mit dem sich abzeichnenden
Resultat bin ich persönlich politisch unglücklich. Wir haben
von allem Anfang an klare Forderungen gestellt in diesem
Parlament, der Auftrag an die Regierung war klar formu-
liert. Die sog. Gesamtschau stand von Anfang in diesem
Raum. Persönlich habe ich das Gefühl, die EKD habe ihre
Aufgaben nicht so erledigt, wie wir dies eigentlich ge-
wünscht haben. Wir hätten gerne Inhalte und eine klare
Ausgangsposition gehabt, nicht nur Schlagworte, damit
wir die Sache auch in den Fraktionen vertreten können.
Rückweisung bedeutet, dass wir nochmals über die Bü-
cher gehen müssen. Als Oberthema sind wir an der Bil-
dungsgesetzgebung; jetzt sind wir an den einzelnen Ec-
kwerten. Ich bin aber überzeugt, dass wir im Rahmen der
Bildungsgesetzgebung eine gute Lösung für den Kanton
Basel-Landschaft finden werden. Wir dürfen aber nicht
immer wieder nein sagen. Daher ist es wichtig, dass wir
heute zu einem sauberen Zwischenschritt kommen, zu
dem wir alle stehen können. 

Elisabeth Nussbaumer: Zu diesem sauberen Schritt
kommen wir nicht, wenn wir heute alles wieder retour an
die Regierung schicken. Ablehnung oder Nicht-Eintreten
auf diesen Gegenvorschlag bewirkt ja nicht, dass dadurch
im Bildungswesen etwas zementiert wird für die nächsten
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fünfzig Jahre. Es ist ja immer etwas in Bewegung, im Mo-
ment eher etwas zuviel. Wir möchten den Gegenvorschlag
ablehnen.

Andrea von Bidder zum Rückweisungsantrag von Adrian
Ballmer: Nächstes Jahr werden wir zur Behandlung des
Bildungsgesetztes kommen. Es ist zu wünschen, dass
diese Diskussion starten kann ohne das Mitnehmen ver-
schiedener Vorstösse und einer hängigen Initiative betref-
fend Schulzeit. Ich bitte Sie daher, auf den Rückweisungs-
antrag nicht einzutreten, damit die hängigen Sachen heu-
te erledigt werden können. Ich werde mich zusammen mit
Elisabeth Nussbaumer dafür einsetzen, dass die Gesamt-
gliederung unseres Schulsystems dann im Bildungsgesetz
diskutiert wird.

Regierungspräsident Peter Schmid:   Eigentlich hat sich
die Regierung heute hier versammelt, um den Dank dafür
entgegennehmen zu können, dass sie sich seit 1991 in
einer klaren Linie um die Erfüllung der Aufträge an das
Parlament bemüht hat. Es blieb der Regierung aber auch
nicht ganz unbekannt, dass die Fragen sehr kontrovers
diskutiert werden. Ich hatte in den letzten neun Jahren
sehr oft die Gelegenheit, in anderen europäischen Staaten
genau diese Fragen und die Lösungen in diesen Staaten,
kennenzulernen. 
Einerseits wusste ich immer weniger, was wirklich richtig
ist, und andererseits musste ich feststellen, dass man
Berufs- und Studienziele auf ganz verschiedene Art und
Weise erreichen kann. Wenn ich beispielsweise einer
schwedischen Delegation unser Bildungssystem mit all
seinen Stufen vorstellen würde, würde man wohl sagen,
dass man es so auch machen könnte. Von aussen be-
trachtet, erscheint die Sache sehr viel logischer. Im Bil-
dungswesen zählt das, was man kennt. 
In den letzten Jahren haben wir das Haus “Bildung Basel-
land” immer weiter entwickelt und umgebaut. Es ist daher
von entscheidender Bedeutung, das Haus als Ganzes zu
betrachten. Wir laufen nun Gefahr, einzelne Zimmer zu
wichtig zu nehmen, indem wir behaupten, mit dem Umbau
eines einzelnen Raumes werde das ganze Haus zerstört.
Es stellte sich nun die Frage, ob man nicht da und dort
etwas zurückgehen könnte. Ich habe Verständnis dafür,
dass Leute, die sich nun in einem der Zimmer aufhalten,
die Veränderung als fundamental wahrnehmen. Es stimmt
aus der Optik dieser Leute: da wird ein Raum kleiner.
1991 hat der Landrat die Beschlüsse gefällt, weil man
damals der Meinung war, der heutige Maturitätstermin sei
eigentlich logisch-rational auch nicht ableitbar. Die
philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät der Uni-
versität Basel trat mit einem hochinteressanten Dokument
an die Oeffentlichkeit, worin sie feststellte, dass man ei-
gentlich etwas zurückgehen könnte. Man war damals
gesamtschweizerisch der Meinung, es sei wohl verträg-
lich, die Zielsetzung “Zwölf Jahre bis zur Maturität” an-
zustreben. Der Vorstoss hat damals eine Mehrheit gefun-
den, weil man sich zusammen mit den andern Kantonen
und im Einklang mit den nordwestschweizerischen Erzie-
hungsdirektorenkonferenz auf ein gemeinsames Ziel eini-
gen wollte. 
Was immer heute beschlossen wird, ist auf jeden Fall will-
kürlich. Es gibt Grundwahrheiten, wonach man sagt, eini-

germassen in diesem Alter sei einzuschulen. Ein Durch-
schnittswert wird aber dem Einzelnen nicht unbedingt
gerecht. Im Kanton Basel-Landschaft sollten wir minde-
stens die Gelegenheit schaffen, dass man freiwillig früher
zur Schule gehen darf. Es ist in unserem Kanton und in
der übrigen Schweiz eine Notwendigkeit, dass wir ein
eindeutiges Verhältnis zum Kindergarten bekommen. Wir
sind hier eine Insel in dieser Frage.
Der internationale Vergleich darf nicht unterschätzt wer-
den. Ich habe in allen Diskussionen immer wieder gesagt,
das Abschlussalter spiele nicht in allen Studienrichtungen
und in allen wissenschaftlichen Disziplinen dieselbe Rolle.
Es gibt Bereiche, in denen es keine Rolle spielt. Es kann
nicht erstaunen, dass der ETH-Rat die Frage stellt, wann
wir das Problem endlich berühren wollen. Schon bei mei-
nem Antrittsbesuch 1989 bei der Universität Basel stellte
das Rektorat dieselbe Frage.
Die Wahlmöglicheiten bleiben, es ist immer noch dem
einzelnen jungen Menschen freigestellt, ob er nach der
Maturität lieber irgend etwas Anderes machen möchte
oder nicht. Diese Wahlmöglichkeit soll er haben.
Es stellt sich nun die Frage, ob das Parlament einen
Schritt in die richtige Richtung tun will. Daher bitte ich Sie,
auf die Vorlage einzutreten im Sinne der Anträge der Re-
gierung.
Wenn aber das Parlament der Meinung ist, alles müsse
noch viel länger und fundamentaler angegangen werden,
ist der Antrag von Adrian Ballmer eine Option. 
Wenn Sie heute den Anträgen der Regierung folgen, wer-
den die Baselbieter Schülerinnen und Schüler von der
Primarschule bis zur Maturität 10'920 Std. à 60 Min. zur
Verfügung haben. Im Kanton Basel-Stadt sind dies heute
10'560 Std. Im Kanton BS bietet der alte gymnasiale Bil-
dungsgang bis zur Maturität weniger Stunden, als unser
Vorschlag. Vergleiche sind sehr kompliziert. Es geht übri-
gens nicht um die Anzahl Stunden, sondern darum, was in
diesen Stunden passiert.
Die Regierung hat die Aufträge des Parlamentes sehr
ernst genommen und fundiert studiert.

://: Eintreten ist unbestritten

://: 1. Abstimmung: (eventualiter)
Antrag Roland Meury auf Nichteintreten (Schulgesetz
und Dekret) 40 Stimmen,
Antrag Adrian Ballmer auf Rückweisung 36 Stimmen.

://: 2. Abstimmung:
Nichteintretens-Antrag Roland Meury 46 Stimmen,
Kommissionsantrag 29 Stimmen.

Zum Landratsbeschluss

://: 1. Der im Titel angepasste Landratsbeschluss wird
mit 76 zu 0 Stimmen gutgeheissen.

2. Die Motion Fünfschilling-Gisin (91/61) vom 18. 3.
1991 und die Motion Widmer (92/150) vom 18. 6.
1992 werden mit 35 zu 32 Stimmen abgeschrie-
ben.

3. Das Postulat der FDP-Fraktion (95/65) vom 22.
3.  1995 wird mit 33 zu 30 Stimmen abgeschrie-
ben.
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4. Das Postulat Graf (95/158) vom 11. 9. 1995 wird
mit grossem Mehr als nicht erfüllt abgeschrieben.

Landratsbeschluss

betreffend Volksinitiative für eine Maturität ohne Qua-

litätsabbau

Vom 19. März 1998

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Die nichtformulierte Volksinitiative “Für eine Maturität
ohne Qualitätsabbau” wird abgelehnt.

2. Die Volksinitiative wird der Volksabstimmung mit der
Empfehlung auf Ablehnung unterbreitet.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*

Nr. 1353

24 97/55
Postulat von FDP-Fraktion vom 20. März 1997: Ver-
nünftige Anwendung von Umweltvorschriften vor al-
lem bei kleineren und mittleren Unternehmen
Die Regierung nimmt das Postulat entgegen.

Röbi Ziegler:  Der Postulant verlangt eine vernünftige
Anwendung von Umweltvorschriften. Wer will schon etwas
gegen Vernuft haben, denn das tönt immer gut? Faktisch
geht es aber um die Einschränkung der Bestimmungen
zum Schutz von Boden, Wasser und Luft. Dies kann man
aber nicht einfach als vernünftig deklarieren und dann
darüber hinweggehen. Mir ist bewusst, dass der Umwelt-
schutz mit Auflagen für Unternehmungen verbunden ist,
was gelegentlich auch beklagt wird. Der Postulant ver-
langt, dass der Grundsatz de minimis angewendet werden
soll. Im Prinzip besteht er bei allen Umweltvorschriften,
indem Grenzwerte festgelegt sind, niemand verlangt, dass
irgendwo auch das letzte Molekül zusammengewischt
werden muss. Des weiteren wird gefordert, dass so etwas
wie eine Oekoeffizienz zur Anwendung gelangen sollte.
Die Forderung, dass bei kleineren Betrieben Ausnahmen
zur Anwendung gelangen sollen, verkennt, dass diese
Emissionen sich akkumulieren. Das akkumulative Prinzip
zeigt auf, dass es für den Schaden an der Umwelt völlig
irrelevant ist, ob es sich um hundert oder tausend kleine
Schadstoffquellen handelt oder fünf oder sechs grosse.
Nur der Blick auf das Ganze kann die richtige Massnahme
herbeiführen. 
Das zweite Anliegen des Postulats ist dasjenige der Oeko-
effizienz. Da wird einmal mehr der Umweltschutz gegen
Arbeitsplätze ausgespielt. Diese Argumentation ist zwan-
zig jährig und wurde mehr als einmal widerlegt. Das Sze-
nario wird angeführt, dass ein Unternehmer vor der Alter-
native stehe, den Betrieb zu schliessen, wenn er eine
Auflage im Umweltschutz erfüllen muss, oder die Möglich-
keit bekommt, diese Auflage nicht erfüllen zu müssen. Da
nimmt mich wunder, wie die Regierung damit umgehen

will. Welche Kriterien sollen zur Anwendung gelangen,
und welches Unternehmen soll dann von welcher Auflage
befreit werden? Da würde effektiv Rechtsungleichheit
geschaffen, die letztlich zu einer Wettbewerbsverzerrung
führen muss.
Wir müssen uns hier aber auch fragen, in welchem Klima
wir uns befinden. Das kantonale Sprachrohr der KMU hat
vor ca. 14 Tagen in einem seiner Organe geschrieben,
dass der Umweltschutz in den Achtzigerjahren zur Mode
geworden sei, was dazu geführt habe, dass in zahlreichen
Gesetzen völlig überflüssige Paragraphen in Sachen Um-
weltschutz aufgenommen worden seien, und dass es nun
an der Zeit sei, diese sog. Modeartikel wieder aus diesen
Gesetzen zu entfernen. Das ist die heutige Situation. Ich
möchte Peter Tobler nie vorhalten müssen, dass er in
seinem Postulat mit dem Zweihänder agiert, sondern,
wenn schon, den Kampf mit der Fonduegabel geführt hat:
Zünftig umrühren und aufweichen. Diesen Anfängen müs-
sen wir uns in gesamtgesellschaftlichem Interesse ent-
gegenstellen. Die SP-Fraktion ist sich einig, dass das
Postulat abzulehnen sei, und ich bitte Sie, uns in diesem
Sinne zu unterstützen.

Peter Tobler: Ich bin tief beeindruckt, beinahe erschla-
gen, von der Predigt von Robert Ziegler. Das Beispiel mit
der Fonduegabel ist eine Entgleisung, ich wähle eher das
Florett. Röbi Ziegler hat das Ganze schlicht nicht begrif-
fen. Alles, was er angeführt hat, will das Postulat eben
nicht. Es ist viel bescheidener. Wir haben zB Grenzwerte,
das wurde richtig gesagt, die aber dort unsinnig werden
können, wenn die Schadstoffmengen so klein werden,
dass sie zB auf ein Gewässer keinen Einfluss mehr ha-
ben. Das Verhältnismässigkeitsprinzip soll zur Anwendung
gelangen. Es soll nicht dazu kommen, dass selbst jeder
Oekologe sagen muss, das bringe nichts mehr, es ver-
ursache nur Kosten.
Ich habe das Postulat übrigens nicht so formuliert, weil ich
bei einer Firma arbeite, sondern weil ich relativ intensiv
mit der Praxis des Umweltschutzgesetzes von Berufs
wegen befasst bin und immer wieder feststellen muss,
dass es Grenzbereiche gibt, wo es der Umwelt nichts
mehr bringt. Darauf darf man hinweisen, ohne als Umwelt-
sünder zu gelten, und die Behörden sollten dies bei ihrer
Praxis berücksichtigen. Sie haben es nicht leicht mit ver-
nünftigen Lösungen. Da soll das Postulat Erleichtungen
möglich machen.
Nicht zur Zielsetzung gehört der Abbau des Umwelt-
schutzes und die Grundsatzfrage des Interessenaus-
gleichs zwischen Arbeitsplätzen und Umweltschutz.

Maya Graf: Die Grüne Fraktion lehnt das Postulat ab und
bittet Sie, dasselbe zu tun. Ich möchte Peter Tobler em-
pfehlen, den Umweltbericht 96, der jetzt dann vor den
Landrat kommt, genau zu studieren. Was er fordert, wird
nämlich von der Verwaltung heute schon praktiziert. Zitat:
Die Umweltpolitik hat sich in den letzten Jahren  vom rein

technischen Umweltschutz zur partnerschaftlichen Zu-

sammenarbeit im Umweltschutz mit der Wirtschaft gewan-

delt. Als wertvolles Instrument können heute u.a. Koope-

rationsvereinbarungen als Grundlage dienen. Was also
gefordert wird, ist heute schon Praxis und wird weiter aus-
gebaut. Was unter den Punkten a bis e gefordert wird,
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kommt aus unserer Sicht einer Untergrabung der Umwelt-
schutzgesetzgebung gleich. Da müssen wir sagen: Stopp!
Man kann nun nicht dieses Gesetz verantwortlich machen
für die schlechte Wirtschaftslage. Das ist ein falscher
Schluss, und das Postulat soll nicht überwiesen werden.
Der erwähnte Umweltbericht wird noch mehr Aufschluss
vermitteln.

Uwe Klein, als Einzelsprecher: Die CVP hat sich nicht mit
dem Postulat befasst.
Ich arbeite auch in einem Industriebetrieb, der Chemika-
lien herstellt. Wir haben einen Biofilter, geplant war eine
Abluftverbrennung. Durch Abgasverbrennung entsteht viel
CO2. Mit dem Biofilter erreichen wir aber nicht immer die
gesetzten Grenzwerte. Es gibt aber tatsächlich Situatio-
nen, wo offensichtlich Verhältnisblödsinn praktiziert wird.
In diesem Sinn bin ich für Ueberweisung des Postulats.

Regierungsrätin Elsbeth Schneider: Ich bin eigentlich
überrascht über die Argumentation der linken Seite. Das
Postulat wünscht “prüfen und berichten”. Die Regierung
geht keinesfalls davon aus, irgendwelche Umweltvor-
schriften oder Grenzwerte künftig zu lockern und für die
KMU Ausnahmebestimmungen zu schaffen. Wir hätten
eigentlich beantragen können, das Postulat entgegen-
zunehmen und gerade wieder abschreiben zu lassen, weil
wir bereits alles machen. 
In eine paar Wochen wird dem Landrat ein Bericht vor-
gelegt über die Vollzugspraxis, worin wir mit genau diesen
Vorurteilen aufräumen und zeigen wollen, wie wir vorge-
hen. Die 20/80-Prozent-Formel - 20 Prozent Aufwand, 80
Prozent erreichen - hat sich in der Vergangenheit sehr
bewährt. Es geht darum, Vereinfachungen im Vollzug her-
beizuführen oder vermehrt Hilfestellungen anzubieten. Wir
wollen auf keinen Fall Rechtsungleichheiten schaffen.

://: Das Postulat wird mit 38 zu 22 Stimmen überwiesen.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*

Nr. 1354

15 97/264
Interpellation von Theo Weller vom 10. Dezember
1997: Arbeitslosigkeit im Alter von 54-62 Jahren. Ist
dies sinnvoll? Mündliche Antwort des Regierungs-
rates

Regierungsrat Eduard Belser: Als Vorbemerkung sei
gesagt, dass verschiedene Fragen der Interpellation nicht
sehr präzise beantwortet werden können, da wir einfach
eine andere Aufteilung der verschiedenen Kategorien
haben. Alle Statistiken müssten geändert werden.
Ende 1997 hatten wir 4'982 Vollzeit- und Teilzeitarbeits-
lose insgesamt. Davon waren 50-54-jährig 396 Personen,
55-59-jährig 323, älter als 60 Jahre waren 237 Personen.
Es sind also etwas über 900 Arbeitslose über 50 Jahre alt.
Dem Fragesteller geht es ja vor allem darum, zu wissen,
wie die Betroffenheit der Altersgruppen ist. - In Relation zu

den Erwerbstätigen sieht es etwa so aus, dass bis zu den
24-Jährigen knapp 40%, bei den 25-49-Jährigen ebenfalls
gegen 40% betroffen sind. Den Rest bilden eben die über
50-Jährigen. Dafür ist aber die Dauer der Arbeitslosigkeit
länger. Weniger ältere Leute werden also arbeitslos, sie
bleiben es aber länger. Die Betroffenheit ist in etwa durch-
schnittlich, Einzelschicksale können härter sein.
Zur Frage 2: 1995 waren es über alle Gruppen 84-87%
1996 waren es zwischen 60 und 70% Da kommt nun die
Neuregelung zur Auswirkung, wonach die Taggelder von
400 auf 520 ausgedehnt wurden. Da fand somit ein län-
geres Verweilen in der Arbeitslosigkeit statt. 
Zur Frage 3: Diese Abklärungen laufen nicht aufgeschlüs-
selt nach Alterskategorien. In der kant. Statistik 1995/96
hatten wir im Monatsdurchschnitt noch 77 bzw. 60 von der
Aussteuerung betroffene Personen. 1997 reduzierte sich
diese Grösse auf 38 Personen, also ein spürbarer Rüc-
kgang als eindeutiges Zeichen, dass es den Arbeitslosen
möglich war, innerhalb der zweijährigen Bezugsrahmen-
frist eine individuelle Lösung zu finden. 30% der Ausge-
steuerten haben über Massnahmen der Gemeinden wie-
der eine Bezugsrahmenfrist erhalten. Man muss die Ent-
wicklung noch etwas länger beobachten, bevor man wei-
tere Massnahmen treffen kann. Es gibt auch Leute, die
unmittelbar nach der Aussteuerung eine neue Stelle an-
treten, ca. 14% der beobachteten Fälle. Angaben über
Fürsorgeleistungen sind im Moment nicht vorhanden.
Zur Frage 4: Insgesamt gehen 40 bis 50 Mio. Franken via
Arbeitslosenversicherung an diese Bevölkerungsgruppe.

Zu den Fragen 5 und 6:  Es stellt sich die Frage, warum
ältere Arbeitnehmer unter Umständen auf dem Arbeits-
markt weniger gefragt sind. Je nach Versicherungskasse
fallen bei der zweiten Säule im höheren Alter höhere Bei-
träge an. Das wollte man damals bei der BVG-Gesetz-
gebung so, dass man nicht allzulange die grossen Kapital-
guthaben anspart. Das wirkt nicht besonders förderlich.
Man muss das ganze Paket in Betracht ziehen.
Zur Einbindung der Arbeitgeber gibt es auch unterschiedli-
che Ueberlegungen. Da wäre zB die Einführung eines
Bonus-Malus-Systems für Arbeitgeber, die über Jahre
höhere Leistungen bezogen haben. Im Bau- und Gastge-
werbe ist dies höher.
Insgesamt müsste man das ganze System der Soziallei-
stungen und der Arbeitslosenversicherung untersuchen.
Zu warnen wäre vor Regelungen, welche die soziale Abfe-
derung der älteren ArbeitnehmerInnen noch höher ma-
chen. Dadurch würde das Verantwortungsbewusstsein der
Arbeitgeber abnehmen.

Theo Weller: Vor drei Wochen kam ein fünfundfünfzigjäh-
riger arbeitloser Nachbar unter ein Tram. Er hatte jahre-
lang ein gutes Einkommen, hat gut gearbeitet und war
zuverlässig. Aber, er wurde entlassen. Ein Bekannter
arbeitet seit Jahren bei einem Arbeitslosenprojekt; das
schlimmste wäre für ihn, wenn er das Arbeitslosengeld auf
der Gemeindeverwaltung beziehen müsste oder gar zu
einem Fürsorgefall würde. Die Folgen wären nicht ab-
zusehen.
Ich vermisse die Verantwortung und die Solidarität der
Arbeitgeber. Der Vize-Präsident der Handelskammer
schreibt in einem Forumartikel der BAZ, dass es grund-
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sätzlich auch die Aufgabe jeder Unternehmung sei, sich
der Verantwortung gegenüber der Mitarbeiter bewusst zu
sein. Es geht um Menschlichkeit und Menschenwürde.
Wer dies missachtet, wird später dafür bezahlen müssen,
was die Geschichte immer wieder zeigt.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*

Nr. 1355

19 97/94
Interpellation von SP-Fraktion vom 15. Mai 1997: Be-
schaffung von Risikokapital für JungunternehmerIn-
nen. Antwort des Regierungsrates

Regierungsrat Eduard Belser: Zur Frage 1:  Die Regie-
rung hat sich zu all diesen Bestrebungen positiv geäus-
sert. Wir hoffen, dass es gelingt, mehr Risikokapital zur
Verfügung stellen zu können. Zur Zeit wird im Zusammen-
hang mit einem andern Vorstoss die steuerliche Entla-
stung von Risikokapitel studiert. Was Leute als Risiko-
kapital erwarten, ist aber nicht immer Risikokapital. Die
Sache muss etwas differenziert betrachtet werden. 
Zur Frage 2: Wir sind orientiert, und verschiedene Leute
aus unseren Reihen sind im Patronatskomitee des SVCC.
Die Sache könnte im nächsten Herbst zum Tragen kom-
men.
Zur Frage 3: Basel-Stadt hat die Infrastruktur zur Verfü-
gung gestellt. Die Börsenkammer wird im Einvernehmen
mit dem Basler Regierungsrat aus dem Liquidationserlös
einen Betrag von rund 2.4 Mio. Franken der neuen Stif-
tung “Finanzplatz Basel” zukommen lassen. Diese Stiftung
bezweckt die Förderung von Anliegen des Finanz- und
Börsenplatzes Basel. Der Stiftungsrat wird festlegen, mit
welchem Betrag aus diesen Mitteln das SVCC gefördert
werden kann. 
Zur Frage 4: Vorerst sind die Verandlungsergebnisse mit
der Stiftung “Finanzplatz Basel” abzuwarten. Dass der
Kanton Basel-Stadt als Standortkanton in der Startphase
mehr mithilft als Baselland, ist klar und auch richtig.
Grundsätzlich muss aber eine solche Institution, die weit
über die Kantons- und Regionsgrenzen hinauswirkt, un-
abhängig von öffentlichen Mitteln betrieben werden.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*

Nr. 1356

20 97/93
Postulat von FDP-Fraktion vom 15. Mai 1997: Steuerli-
che Massnahmen zur Förderung des Risikokapitals

://: Das Postulat wird überwiesen.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*
Nr. 1357

21 97/92
Postulat von FDP-Fraktion vom 15. Mai 1997: Reform
der Unternehmungsbesteuerung

://: Das Postulat wird überwiesen.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

 
*

Nr. 1358

22 97/104
Motion von SP-Fraktion vom 29. Mai 1997: Verzicht auf
die Erhebung der Handänderungssteuer bei Unter-
nehmensumstrukturierungen (§ 84/3 Steuer- und Fi-
nanzgesetz)

://: Die Motion wird als Postulat überwiesen.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*
Nr. 1359

23 97/105
Postulat von SP-Fraktion vom 29. Mai 1997: Erhöhung
der Standortattraktivität im Bereich der Informations-
und Kommunikationstechnik (Multimedia)

Der Regierungsrat lehnt die Frage a ab und ist bereit,
Frage b entgegenzunehmen.

Bruno Krähenbühl: Dank an die Regierung, den zweiten
Teil der Frage entgegenzunehmen. Leider lehnt sie es
aber ab, die Federführung und Koordination beim Aufbau
einer regionalen multimedialen Infrastruktur zu überneh-
men. Dieser Entscheid ist zu bedauern. Worum geht es:
Die heutigen kommunalen Fernsehkabelnetze müssen
sich in Richtung Daten- und Sprachdienste entwickeln,
wenn sie nicht obsolet werden wollen. Das bedeutet, dass
unsere TV-Kabelnetze technisch weiterentwickelt werden
müssen. Sie müssen tauglich werden für die sog. Zwei-
wegkommunikation. Sinn macht aber nur eine koordinierte
Weiterentwicklung. Insellösungen bringen nicht viel. Wir
benötigen in unserer Region eine Analyse des Ist-Zustan-
des und des Marktes. Wir möchten gerne Fehlinvestitio-
nen vermeiden. Es geht darum, für den Regiebetrieb un-
serer Gemeinden einen Anteil an der Wertschätzung im
Kom- munikationsmarkt zu sichern. Wir von der SP sind
überzeugt, dass eine hervorragende multimediale Infra-
struktur einen wichtigen Standortvorteil darstellt. Wir sind
daher nach wie vor der Meinung, die Regierung könnte
sich im Sinne der Standortsförderung dieser Koordina-
tionsaufgabe annehmen. Wir erwarten aber nicht, dass
der Kanton finanzielle Mittel zur Verfügung stellen soll. In
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diesem Sinne bitten wir um vollumfängliche Entgegen-
nahme des Postulates.

Regierungsrat Hans Fünfschilling:  Ich habe grosses
Verständnis für das Anliegen von Herrn Krähenbühl. Un-
sere Ablehnung liegt darin begründet, dass die bestehen-
den Netze in privater Hand und auch im Besitze verschie-
dener Gemeinden liegen. Unsere bisherige Haltung war
so, dass wir jederzeit unsere Unterstützung und auch die
Uebernahme gewisser Infrastrukturleistungen anbieten,
wenn dies gefragt ist. Wir haben aber festgestellt, dass
unsere aktive Mitwirkung kontraproduktiv wirken kann.

Robert Piller: Die FDP-Fraktion steht ganz hinter der
Auffassung der Regierung. Zur Forderung a) darf man mit
viel Verständnis feststellen, dass dies ein wichtiger Wirt-
schaftssektor ist. Informations- und Kommunikations-
technik hat in unserer Gesellschaft einen grossen Stellen-
wert. Warum lehnen wir diese Forderung aber klar ab: Ich
weiss nicht, ob der Postulant übersehen hat, dass neu
eine Liberalisierung des Kommunikationssektors auf Bun-
desebene besteht, dass also ein offener Wettbewerb von
Gesetzes wegen besteht, und dass der Kommunikatons-
markt neu mit dieser Liberalisierung stattfindet. Es wäre
ordnungspolitisch nicht zulässig, dass ein Kanton aktiv in
die Wettbewerbsverhältnisse eingreift. 

Esther Maag: Wir von der Grünen Fraktion sind grund-
sätzlich gleicher Meinung. Wenig wurde für die Zugäng-
lichkeit und für die Berechtigung zur Zugänglickeit getan.
Es ist so, dass diejenigen, die so oder so schon Zugang
haben, noch mehr Zugang erhalten, und wer wenig Zu-
gang hat noch weniger bekommt. Insofern liegt es uns
daran, die Zugänglichkeit zu erleichtern für jene, die damit
mehr Probleme haben. Dies sind vor allem die Frauen und
die AusländerInnen.
Grundsätzlich sind wir für Ueberweisung des Postulates.

Bruno Krähenbühl: Selbstverständlich ist uns bekannt,
dass wir seit dem 1. Januar auf diesem Bereich eine Libe-
ralisierung haben. Das Bundesrecht verhindert aber nicht,
dass Koordinationsfunktionen übernommen werden kön-
nen.
Ich kann mich aber einverstanden erklären mit den Aus-
führungen von Regierungsrat Hans Fünfschilling. Selbst-
verständlich wollen wir nicht, dass auf die Gemeinden
Druck ausgeübt wird. Es sollte ein Angebot des Kantons
sein, allenfalls Koordinationsaufgaben zu übernehmen,
wenn die Initiative von den Gemeinden ausgeht.

://: Absatz a wird mit 37 zu 22 Stimmen abgewiesen,
Absatz b wird oppositionslos überwiesen

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*

Nr. 1360

14 98/58
Fragestunde (6)

1. Franz Ammann: Ist das Lehrstellenangebot im
Baselbiet abnehmend?

Etliche Mittel und Kleinbetriebe die noch Lehrstellen ange-
boten haben sind Konkurs gegangen oder hatten aus
finanziellen Gründen keine neuen Lehrlinge mehr einge-
stellt. Im Volksmund hört man immer öfters wieder, dass
in Zukunft nur noch der/die eine Lehrstelle erhält, der sei-
ne Lehrstelle auch selbst bezahlt.

Fragen:

1. Trifft es zu, dass seit der letzten Berufsschau (Herbst
96) etliche Lehrstellen im Kanton aufgehoben wur-
den?

2. Wenn ja,
wieviele Lehrstellen waren betroffen und welche Bran-
che war am meisten vertreten?

3. Könnte die Zukunftsvision wirklich so ausfallen, dass
man als Lehrling seine Ausbildung selbst berappen
müsste?

4. Welche Massnahmen ergreift der Regierungsrat, um
weitere Lehrstellenangebote vor allem bei Konkursen
zu retten?

Regierungspräsident Peter Schmid: Es trifft in der Tat
zu, dass seit der letzten Berufsschau im Herbst 1996 etli-
che Lehrstellen aufgehoben wurden. Das Lehrstellenan-
gebot ändert sich auch in unserem Kanton dauernd. Ei-
nerseits dürfen wir mit grosser Freude feststellen, dass
per August 1997 im Baselbiet zwischen 150 bis 200 mehr
Lehrverträge inklusive Anlehrverträge abgeschlossen
werden konnten als 1996. Andererseits haben wir in an-
dern Gebieten Abnahmen oder eine eigentliche Strei-
chung von Lehrstellen.
Zur Frage 2: Dies betrifft besonders Lehrstellen für junge
Menschen, die rein schulisch über etwas geringere Mög-
lichkeiten verfügen. So wurde beispielsweise die zweijäh-
rige Laboristenausbildung gestrichen und im Pflegebe-
reich die zweijährige Bürolehre. Wir haben allen Grund
nach Angeboten für schwächere Jugendliche Ausschau zu
halten. Zahlen stehen im Moment nicht zur Verfügung,
können aber nachgeliefert werden.
Zur 3. Frage: Dies ist mindestens nicht die Vision der Ba-
selbieter Regierung. Es ist uns auch kein Fall bekannt,
dass Geld für eine Lehrstelle verlangt worden wäre. Jeder
Lehrling und jede Lehrtochter hat Anspruch auf einen
Lehrlingslohn. Sollte es irgendwo Einzelfälle geben, müss-
te man uns Meldung machen. Zur Zeit werden die Gebüh-
ren im Lehrlingswesen überprüft. So wurden zB die Ge-
bühren für Zwischenprüfungen als Zeichen des guten
Willens gestrichen.
Zur Frage 4: 1997 haben wir die Vorlehre eingeführt, die
für die Absolventen eine deutlich bessere Ausgangslage
auf dem Lehrlingsmarkt zur Folge hatte. In Zusammen-
arbeit mit dem Gewerbeverband werden wir einen Lehr-
stellenförderer anstellen. Wir haben eine Studie in Auftrag
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gegeben, um herauszufinden, was potentielle Lehrbetrie-
be daran hindert, Lehrlinge und Lehrtöchter auszubilden.
Schliesslich läuft eine Imagekampagne zur Werbung um
mehr Ausbildungsplätze in den Betrieben.
Bei Konkursen bemüht sich das Amt für Berufsbildung
einzelfallweise darum, die Lehrlinge und Lehrtöchter un-
terzubringen, wie zB 1997 im Falle der Fa. Fritschi. Hier
konnten erfreulicherweise 41 Betroffene neu unterge-
bracht werden.

2. Maya Graf: Überlastete Abteilung “Ergänzungs-
leistung” der Ausgleichskasse BL

Nicht nur ist, wie in den Medien zu lesen war, die Abt.
Krankenkassenprämienverbilligung der Ausgleichskasse
BL völlig überlastet, nach wie vor ist die Abt. Ergänzungs-
leistung mit ihrer Arbeit im Rückstand. Zwar versicherte
vor knapp einem Jahr Herr Regierungsrat Fünfschilling
anlässlich der Beantwortung einer Interpellation zu diesem
Thema, dass die Situation angegangen worden sei, indem
mehr Personal angestellt und die Aktenberge nun syste-
matisch abgebaut werden. Leider hat sich die Situation in
keiner Art und Weise gebessert, im Gegenteil ist mit der
Einführung der 3. EL-Revision ab 1. Januar 1998 ein noch
grösserer Rückstand in der Bearbeitung der Anträge und
Revisionen zu befürchten. Noch immer warten AHV- oder
IV-Rentnerinnen und Rentner, die einen Antrag auf Er-
gänzungsleistung gestellt haben, bis zu einem Jahr auf
einen Entscheid. Dies bedeutet, da ja die AHV- oder IV-
Rente der Antragsstellenden nicht zur Existenz reicht, oft
den Gang zur Fürsorge mit der Bitte um Vorschussleistun-
gen. Neben dieser unangenehmen und unnötigen Bürokra-
tie für die Betroffenen selbst, bedeutet diese Situation auf
der anderen Seite für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Ergänzungsleistung einen grossen psychischen
Druck. Die Aktenberge können trotz grossem Einsatz nicht
abgebaut werden, die verärgerten Telefonanrufe nehmen
dagegen zu.

Fragen:

1. Ist der Regierungsrat über die prekäre Überlastungs-
situation der Abt. Ergänzungsleistung informiert?

2. Warum haben die vom Regierungsrat angekündigten
Massnahmen (noch) keine Wirkung gezeigt?

3. Was gedenkt der Regierungsrat zu unternehmen,
damit diese Aktenberge innert nützlicher Frist abge-
baut werden können und die Ergänzungsleistung
endlich wieder “à jour” arbeiten kann?

4. Was denkt der Regierungsrat über die Möglichkeit
befristet einen Einsatz im Rahmen eines Arbeitslosen-
programmes (z.B. arbeitslose kaufmännische Ange-
stellte) zu organisieren?

Regierungsrat Hans Fünfschilling:  Zur Einleitung sei
festgehalten, dass das Bearbeiten von Gesuchen für Er-
gänzungsleistungen sehr anspruchsvoll ist. Diese Arbeit
braucht vertieftere Kenntnis im Sozialversicherungsrecht,
und auch Personen, die den Umgang mit EL-Bezügern
auf eine anständige Art abwickeln können. Für die Ein-
arbeitung in die Materie ist ein Jahr notwendig, was für die
Teamarbeit eher noch belastend wirkt.

Zur Frage 2: Wir haben zur Zeit Rückstände, die inakzep-
tabel sind, da muss etwas geschehen.
Zur Frage 3: Anfangs 1995 hatten wir in diesem Bereich
vier MitarbeiterInnen. Bis 1997 haben wir um vier Stellen
erhöht. Leider hat eine ausgewiesene Mitarbeiterin eine
andere Stelle angetreten. Zudem haben sich zwei Neuein-
stellungen als ungeeignet erwiesen. Dies hat zu einem
weiteren Anstieg des Pendenzenberges geführt. Wir sind
dabei, zusätzliche Nebenkapazitäten aufzubauen, um
diese Berge abtragen zu können.
Zur Frage 4: Wegen der Qualifikation und wegen der Ein-
arbeitungszeit, die es braucht, bringt ein kurzfristiger Ein-
satz von kaufmännischen Arbeitslosen und von kaufmän-
nischem Personal nichts.

Maya Graf ist von den Antworten nicht befriedigt. In wel-
cher Zeit soll der Abbau bewerkstelligt werden können?
Die ganze Sache zieht sich ja schon über drei Jahre hin.
Die Massnahmen greifen zu wenig.

Regierungsrat Hans Fünfschilling: Wir haben die An-
zahl Leute verdoppelt, wir haben beschlossen, noch zu-
sätzliche einzustellen. Wie aber schon gesagt, kurzfristig
wird sich keine Wirkung zeigen. Vor einem halben Jahr
wird die Sache nicht greifen. Die ständig neuen Gesetz-
gebungen haben zur Folge, dass der Aufwand auch stän-
dig wächst. Wir bewegen uns hier in einem Teufelskreis,
der Druck verursacht.
Die neue Leitung der Sozialversicherungsanstalt hat die
Aufgabe, schon bei der Personalauswahl dafür zu sorgen,
dass Leute ausgewählt werden, die sich nicht als ungeeig-
net erweisen.

Alfred Zimmermann: Ist Herr Fünfschilling bereit, das
Problem persönlich im Auge zu behalten und darauf zu
achten, dass die Pendenzen bald aufgearbeitet werden
können?

Regierungsrat Hans Fünfschilling  ist bereit dazu und
erklärt sich auch verantwortlich dafür. Er wird der Sache
nachgehen, damit solches nicht mehr vorkommt.

3. Peter Degen: Einarbeitungszuschüsse für Arbeits-
lose

Anlässlich der Wirtschaftsdebatte vom 19. Februar 1998,
wurde bei der Diskussion eines Vorstosses (Schaffung
von Anreizen für neue Arbeitsplätze, 97/12) unter ande-
rem als Ablehnungsgrund auch angeführt, dass viele Fir-
men ja Einarbeitungszuschüsse für die Anstellung von
Arbeitslosen in Anspruch nehmen und damit auch die
Lohnkosten verbilligen können. Einige Firmen würden
dieses Anreiz- und Lohnverbilligungssystem sogar soweit
in Anspruch nehmen, dass nach Ablauf der Einarbeitungs-
zuschüsse den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern gekündigt und dafür wieder neue "lohnverbilligte"
Arbeitslose eingestellt würden.

Fragen:

1. Wieweit stimmt diese Aussage?
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2. Wenn Ja, was gedenkt der Regierungsrat gegen die-
sen Missbrauch zu unternehmen?
Wenn Nein, mit welchen Massnahmen werden allfäl-
lige Missbräuche unterbunden?

Regierungsrat Eduard Belser zitiert das Landratsrotokoll
im Zusammenhang mit dem Postulat Franz vom
19.2.1998: ... alle würden sicher Unternehmungen ken-

nen, die dieses System der Einarbeitungszuschüsse miss-

brauchen würden. Unternehmungen, die es meisterhaft

verstehen, zu Lasten des Staates Arbeitsplätze zu schaf-

fen usw. Auch dieses System weise Mängel auf.

Zur Frage 1: Laut KIGA kann diese Aussage nicht be-
stätigt werden, was aber nicht heissen will, dass es nicht
doch vorkommt, dass es während oder nach der Einar-
beitszeit zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses kom-
men kann. 
Bei den im Jahre 1997 insgesamt 89 Einarbeitungszu-
schüssen, die das KIGA gutgeheissen hat, kam es bei 71
Fällen zu keiner Wiederanmeldung bei der Arbeitslosen-
kasse. Die Massnahme kann somit als Erfolg betrachtet
werden.
Zur Frage 2: Missbräuche werden dadurch verhindert,
dass das Gesetz gewisse Kriterien vorgibt für einen Ein-
arbeitungszuschuss. Erschwerte Vermittlung muss zB
vorliegen. Jedes Gesuch wird überprüft, ob die Arbeit-
geberfirma schon einmal einen solchen Zuschuss erhalten
hat und ob der eingesetzte Arbeitnehmer nicht wieder auf
die Arbeitslosenversicherung zurückgefallen ist. Bei vor-
zeitigem Abbruch erfolgt eine Anhörung beider Parteien
und gegebenenfalls die Rückforderung der Einarbeitungs-
zuschüsse. Das Gesuch muss von der eingesetzten Per-
son eingereicht werden und nicht vom Arbeitgeber. Die
Transparenz ist somit gewährleistet. Bisher musste eine
Rückforderung veranlasst werden. Das KIGA beurteilt die
Einarbeitungszuschüsse durchaus als ein recht gutes und
taugliches Instrument.

4. Emil Schilt: Schnellzughalte in BL

Dem Vernehmen nach hat kürzlich der Regierungsrat mit
den eidgenössischen Parlamentarieren des Kantons
Basel-Landschaft in Bern eine gemeinsame Sitzung abge-
halten, an welcher unter anderem die Frage: Schnellzug-
halt im Baselbiet nach Inbetriebnahme des Adlertunnels
zur Sprache kam.

Frage:

Ist der Regierungsrat gewillt, gemeinsam mit dem Stadtrat
von Liestal, die Interessen des Kantonshauptortes bei der
SBB nachhaltig wahrzunehmen?

Regierungsrätin Elsbeth Schneider: Ich könnte die
Frage cool mit Ja beantworten. Selbstverständlich können
Sie immer wieder feststellen, wie sich die Regierung des
Kantons Basel-Landschaft in allen Belangen für unseren
Kantonshauptort einsetzt und sich auch dieser Verant-
wortung bewusst ist. In den vergangenen Jahren haben
wir uns immer wieder für den ÖV und vor allem auch für
spezielle Halte in Liestal eingesetzt, besonders was den
Fernverkehr anbelangt. Wir hatten Erfolge bezüglich Inter-

City in Richtung Zürich, weniger in Richtung Bern. Wir
setzen uns auch immer wieder ein für die stündliche Füh-
rung von Schnellzügen. Wir werden dies auch künftig
machen nach dem Slogan: Steter Tropfen höhlt den Stein.
Wir können aber betreffend Fernverkehr nur wünschen,
wir können die SBB nicht verpflichten.
Es freut mich, heute von einem kleinen Teilerfolg berich-
ten zu können: Ab dem 27. September laufenden Jahres
wird ein weiterer Halt in Liestal angeboten, IC 334 Bern ab
17.17 Uhr, Halt in Liestal 18.20 Uhr.

Emil Schilt: Das Problem dehnt sich auf weitere Statio-
nen aus, daher meine Frage: Was geschieht weiter?

Regierungsrätin Elsbeth Schneider:  Wir werden uns
weiterhin für Liestal und für weitere Halte einsetzen.

5. Bruno Steiger: Polizei und Internet

Das lnternet wird zunehmend zum alltäglichen Kommuni-
kationsmittel. Der vernetzte Computer hat aber auch seine
Schattenseiten, indem illegale Spielbanken, dubiose Bör-
sengeschäfte, Kinderpornographie und -prostitution, Men-
schenhandel, Betrug, usw., dubiose Geschäftemacher
und Kriminelle dieses moderne Kommunikationsmittel
anwenden bzw. missbrauchen.
Viele der kriminellen Angebote gelten als Offizialdelikte,
die von Gesetzeswegen verfolgt werden müssen, ander-
erseits ist aber ein Bezug zum Kanton aufgrund der inter-
nationalen Ausrichtung zum Teil schwierig. Gleichwohl
sollte/ muss aufgrund des Gesetzesmissbrauchs gehan-
delt werden. Zudem kann das Internet auch bei der ver-
deckten Ermittlung von Justiz und Polizei und der Krimi-
nalitätsbekämpfung und -aufklärung mithelfen.

Fragen:

1. Wieweit findet das lnternet auch schon bei der Basel-
bieter Kantonspolizei Anwendung?

2. Wenn ja, mit welchem Erfolg?
3. Wo ergeben sich zur Zeit noch Probleme und in wel-

chem Rahmen sollen diese gelöst werden?

Regierungsrat Andreas Koellreuter: Es stimmt, dass mit
Hilfe von Internet schon strafbare Handlungen begangen
worden sind. Verabscheungswürdig waren die Vorkomm-
nisse in Belgien. Sicher ist die Dunkelziffer hoch. Aufgrund
der chaotischen Struktur des Internet, das können Sie
wohl alle auch bestätigen, mindestens seit letzter Woche,
wo Sie selber die Möglichkeit haben, zu surfen, ist ein
systematisches Suchen nach strafbaren Handlungen ein
Ding der Unmöglichkeit; da kann nur Genosse Zufall hel-
fen. Seit Anfang 1998 ist eine Stelle beim Bundesamt für
Polizeiwesen beauftragt, kriminelle Auswüchse zu be-
kämpfen. Dies geschah auf Drängen der Kantone.
Zur Frage 1: Die Polizei BL verfügt zur Zeit über zwei
Internet Anschlüsse. Sie werden nicht zur Fahndung,
sondern zu technischen und Informationszwecken einge-
setzt. Auch einige andere Organe der Strafuntersuchung
verfügen über solche Anschlüsse. Des weitern studiert
eine interne Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit der
Landeskanzlei die Notwendigkeit weiterer Anschlüsse.
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Frage 2 entfällt.

Zur Frage 3: Bevor die Polizei Internet mit den vor-
erwähnten Abgrenzungen einsetzen kann, müssen erste
Erfahrungen des Bundes vorliegen. Das wird aber mehr
als ein Jahr in Anspruch nehmen. Zur Zeit ist eine Spezial-
kommission daran, das weitere Vorgehen zu studieren
und festzulegen.

Bruno Steiger: Reagiert man, wenn im Internet etwas
auftaucht, das im Zusammenhang steht mit einen Straftat-
bestand? Geht man einem solchen Fall konkret nach?

Regierungsrat Andreas Koellreuter: Das ist doch selbst-
verständlich, wenn man konkrete Hinweise hat.

6. Peter Brunner: Unhaltbare Betreuungszustände in
den Bezirksgefängnissen

Gemäss Aussagen des Personals der Bezirksgefängnisse
sind die Verhältnisse für die Betreuer wie die Untersu-
chungsgefangenen in höchstem Masse spannungsgela-
den. Einerseits durch mehrheitlich Untersuchungsgefan-
gene mit hohem Gewaltpotentional und andererseits der
oft überforderten Gefangenenbetreuer, die durch Gewalt-
drohungen, Arbeitsüberlastungen und mangelnde Sicher-
heit, zunehmend gesundheitlich und psychisch an der
Grenze der Belastbarkeit stehen. Kumulativ verschärft
sich die Situation zunehmend durch fehlende persönliche
Betreuung der Gefangenen wie der fehlenden Mithilfe,
Unterstützung und Betreuungsmöglichkeiten des Perso-
nals infolge Arbeitsüberlastungen von Ein- und Austritten,
Vorführungen, Vertretungen usw..
Es scheint mir nur noch eine Frage der Zeit, bis es in ei-
nem Bezirksgefängnis zu grösseren Gewalttaten, Ausbrü-
chen usw. kommt.

Frage:

Ist sich der Regierungsrat über die Situation in den Be-
zirksgefängnissen (Gewaltpotentional, Drohungen gegen
Betreuer, Angst der unterchargierten Betreuer, Sicher-
heitsmängel infolge Personalnot) im klaren und wenn ja,
mit welchen Massnahmen gedenkt der Regierungsrat hier
zu reagieren?

Regierungsrat Andreas Koellreuter:  Bei den Bezirks-
gefängnissen gibt es im Moment vier Problemkreise mit
folgenden Lösungsansätzen:

Problem 1:

Die Zusammensetzung der “Klientel” hat sich verändert.
Nur ist dies ein Phänomen, mit dem sich alle Untersu-
chungs- bzw. Vollzugsanstalten konfrontiert sehen.

Lösungsansatz der Regierung:
Der Kanton hat hier keinerlei Steruerungsmöglichkeiten.
Fragen wie Asyl- und Ausländerproblematik und Kriminal-
tourismus sind gesamtschweizerisch vom Bund bzw. auf
der internationalen Ebene anzugehen. Es sei hier nur
daran erinnert, nach dem Willen der Schweizer Stände, in

Europa draussen zu bleiben, dass die Schweiz u.a. nicht
den Abkommen von Schengen und Dublin angehört.

Problem 2:

In den Bezirksgefängnissen sind unterschiedliche Haft-
regimes mit unterschiedlichen Anforderungen zu führen,
zB für normale Untersuchungshäftlinge, für Frauen oder
für Auszuschaffende und vermehrt auch jugendliche Tä-
ter.

Lösungsansatz:
Zur Zeit stehen in diesem Bereich zwei Bemühungen im
Vordergrund:

- kurzfristig ist gepant, Ausschaffungshaften aus-
schliesslich in Sissach zu vollziehen,

- mittelfristig; Die JPMD hat mit dem Kanton Basel-
 Stadt Gespräche aufgenommen, damit in abseh-

barer Zeit - frühestens in einem Jahr - Ausschaf-
fungshaften im baselstädtischen Bässlergut voll-
zogen werden können.

Problem 3:

Die Anzahl der Haftplätze in unseren vier Bezirksgefäng-
nissen wurde in den letzten Jahren von 53 auf heute 71
Plätze ausgebaut. Zudem brachte der Umzug des Be-
zirksgefängnisses Liestal vom Amtshaus in die Gutmatte
zwar eine Erhöhung des Sicherheitsstandards, aber nicht
die im erhofften Masse gewünschte Rationalisierung, d.h.
die Technik bringt sogar Mehraufwand.

Lösungsansatz:
 In der gleichen Zeit wurden die Gefangenenbetreuer-
stellen von 6 auf 7 erhöht, was einer prozentualen Zu-
nahme von ca. 17% entspricht. Hier sei an den seit Jahren
für die kantonale Verwaltung geltenden und vom Parla-
ment gewollten Personalstop erinnert. Zusätzlich gib es
neu die Gefangenenseelsorge (getragen von der
evangelisch-reformierten und römisch-katholischen Lan-
deskirche BL, das Wahlverfahren ist im Gange und wird
sicher auch einen Betreuungseffekt bringen. Es stellt sich
aber tatsächlich die Frage, ob auf die Dauer 7 Betreuer für
71 Plätze genügen.

Problem 4:

Gewaltpotential und Sicherheitsfrage: Gewaltbereitschaft
ist sicher vermehrt vorhanden. Es sind der Direktion aber
keine aussergewöhnlichen Drohungen gegen das Ge-
fängnispersonal oder sich daraus ergebende Aengste
bekannt.

Lösungsansatz:
Die knappen Personalressourcen - mit denen sich nicht
nur die Gefängnisse konfrontiert sehen - müssen nicht
zwingend Sicherheitsprobleme zur Folge haben. Allenfalls
sind hier schon andere Haftregimes - zB Arbeit nur in
kleinen Gruppen oder in den Zellen - hilfreich. Solche
Entscheide obliegen aber in erster Linie den Gefängnislei-
tungen.
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Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass wir alle in
schwierigen Zeiten leben, nicht nur was die Migrations-
bewegungen betrifft. Der Regierungsrat ist sich aber auch
seiner Verantwortung gegenüber Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Verwaltung bewusst und wird in allen
betroffenen Bereichen Lagebeurteilungen vornehmen und
allenfalls handeln und Anpassungen veranlassen. Auszu-
schliessen sind Vorkommnisse aber nie, ganz einfach,
weil trotz aller Perfektion wegen des Faktors “Mensch”
Lücken bei den Sicherheitsstandards auftreten können.
Natürlich könnten wir mit einer Betreuung rund um die Uhr
den Standard verbessern, dies bedeutet aber zusätzlich
mindestens 15 Mitarbeiter mehr. Dazu fehlt uns das nötige
Geld.

Peter Brunner verzichtet in Anbetracht der fortgeschritte-
nen Zeit auf weitere Fragen.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*

Begründung der persönlichen Vorstösse

Nr. 1361

98/60
Postulat von Peter Brunner: Betreuungsunterstützung in
den Baselbieter Bezirksgefängnissen durch Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Arxhofes

Nr. 1362

98/61
Verfahrenspostulat von Bruno Krähenbühl: Ergänzung des
Dekretes zum Gesetz über die Organisation und die Ge-
schäftsführung des Landrates (Einführung einer ständigen
13-köpfigen Wahlkommission)

Keine Wortmeldungen.

Für das Protokoll:

Heinz Buser, Protokollsekretär

*

Die nächste Landratssitzung findet statt am

2. April 1998, 10.00 Uhr

*

Für die Richtigkeit des Protokolls

Im Namen des Landrats

die Präsidentin:

der Landschreiber:
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